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Einladung zum
Weihnachtssingen auf dem Dorfplatz

22. Dezember 2023, Beginn 18 Uhr

Alle Ortenbergerinnen und Ortenberger, aber auch Gäste
laden wir herzlich ein, sich beim traditionellen Weihnachts-

singen auf dem Dorfplatz in weihnachtliche Stimmung
bringen zu lassen.

Die Bläser der Jugendkapelle des Musikvereins Ortenberg
eröffnen den Abend. Anschließend erfreut Sie unser neuer

Kinderchor mit Winter- und Weihnachtsliedern.

Für eine ganz besondere Stimmung sorgen wieder die
Freudentaler Alphornbläser mit ihren Alpenmelodien.

Begleitet von Gitarren bietet unser Chor bekannte
alte und neue Weihnachtslieder dar, die Sie anregen
und einladen sollen, zum Abschluss gerne und
kräftig mitzusingen!

Der Dorfplatz wird wie jedes Jahr weihnachtlich
geschmückt sein und wie immer ist für Speis‘
und Trank bestens gesorgt.

Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen
Abend mit zahlreichem Besuch

Verantwortlich für die Titelseite ist der Gesangverein Ortenberg
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22.12.44  Svirkov Mitko,  
Hauptstr. 50 79. Geb.

23.12.26  Kühne Erich,  
Untere Matt 7 97. Geb. 

24.12.42  Herp Ingrid, geb. Führer,  
Zehnfreistr. 12 81. Geb. 

Nach § 50 des Bundesmeldegesetzes (seit 01.11.2015 in 
Kraft) ist die Veröffentlichung von Alters- und Ehejubiläen 
grundsätzlich nur bei „runden“ und „halbrunden“ Jubiläen 
zulässig und nur, wenn die betroffene Person der Veröffent-
lichung nicht widersprochen hat. 
Alle hier genannten Personen haben einer Veröffentlichung 
ausdrücklich zugestimmt. 

Familienwerk Sölden

Familienwerk Sölden - Stationsgebiet Ortenberg 
  
Mit vollem Einsatz. Mitten im Leben. Zum Wohle unserer 
Familien. 
Wann kommt die Dorfhelferin oder Familienpflegerin in 
Ihre Familie? Wann haben Sie Anspruch auf diese Hilfe? 
Sie befinden sich:
• im Krankenhaus
• zur Kur
• krankgeschrieben zu Hause (bei Risikoschwangerschaft 

oder Entbindung zuzahlungsfrei).
 
Sie sind:
• Krankenversichert oder Beihilfe berechtigt
• Voll- oder Teilzeithausfrau oder Hausmann.
 
Sie haben:
• Kinder unter 12 Jahren (AOK unter 14 Jahren) oder ein 

behindertes Kind
• eine Krankmeldung Ihres Arztes.
 
Sie suchen - jemanden, der sich während Ihres Kranken-
standes um Ihre
• Kinder, den Haushalt sowie die sonst regelmäßig von 

Ihnen ausgeführten Hausarbeiten und ggfs. landwirt-
schaftlichen Arbeiten kümmert.

 
Dann wissen Sie: wir sind für Sie und Ihre Familie da und 
sorgen dafür, dass Sie  sich in Ruhe erholen können, 
während unsere Fachkräfte die  sonst von Ihnen täglich zu 
verrichtenden Arbeiten erledigen. 
 
Bitte sprechen Sie Ihren Hausarzt oder den derzeit behan-
delnden Arzt auf die Möglichkeit eines Einsatzes an. 
Ihre Ansprechpartnerin und Einsatzleitung für das Stations-
gebiet Ortenberg Barbara Armbruster,  Tel.: 07835-631284 | 
Mobil: 0176 17612796 barbara.armbruster@familienwerk-
soelden.de 
  

 
Wahlhelfer gesucht 

„Erleben Sie Demokratie „live“ und werden Sie ehrenamt-
licher Wahlhelfer bei den Kommunal- und Europawahlen am 
9. Juni 2024.  

Melden Sie sich bei Herrn Lehmann (0781/9335-23,  
jonas.lehmann@ortenberg.de)“ 

Ihr Ansprechpartner für private Anzeigen:  Für gewerbliche Anzeigen und Beilagen:
ANB-Reiff Verlag, Marlener Straße 9, 77656 Offenburg Frau Silke Wickert
Telefon: 07 81 / 5 04-14 55, Telefax: 07 81 / 5 04-14 69 Telefon: 07 81 / 5 04-14 52
E-Mail: anb.anzeigen@reiff.de/www.anb-reiff.de Telefax: 07 81 / 5 04-14 69
Anzeigenschluss: Dienstag, 16.00 Uhr  E-Mail: silke.wickert@reiff.de

Zustellprobleme: Tel. 0781/504-5566, anb.zustellung@reiff.de

Aboservice: Tel. 0781/504-5566, anb.leserservice@reiff.de

Im Namen des Gemeinderates und der Gemeindeverwal-
tung wünsche ich Ihnen besinnliche Festtage, Zufrieden-
heit und vor allem Gesundheit!  

Markus Vollmer 
Bürgermeister 
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Informationen aus dem Gemeinderat 

Zum letzten Mal in diesem Jahr tagte der Gemeinderat am 
vergangenen Montag, dem 18. Dezember 2023 im Sitzungs-
saal des Rathauses öffentlich und anschließend nicht-
öffentlich. 
  
1. Einwohnerfragestunde 
In der Einwohnerfragestunde wurden keine Fragen und 
Anregungen vorgetragen. 
  
2. Bauanträge  
Dem Gemeinderat lag ein Bauantrag vor. Das gemeindliche 
Einvernehmen nach § 36 BauGB wurde erteilt. 
  
3. Neubau einer viergruppigen Kindertagesstätte – 
Auftragsvergaben Schlosserarbeiten, Schreinerarbeiten, 
WC-Trennwandelemente und stationäre Wickeltische 
Für den Neubau einer viergruppigen Kindertagesstätte 
wurden die Gewerke Schlosser- und Metallarbeiten sowie 
die Schreinerarbeiten öffentlich ausgeschrieben. Es sind 
jeweils fünf Angebote eingegangen. 
Die Angebotseröffnung fand am 5. Dezember 2023 im 
Sitzungssaal statt. Die Zuschlags- und Bindefrist wurde auf 
den 19. Januar 2024 festgesetzt. 
  
Nach sachlicher und rechnerischer Prüfung der eingegan-
genen Angebote durch das Planungsbüro Planschmiede 
Hansert wurde vorgeschlagen, die Zuschläge auf das jeweils 
wirtschaftlichste Angebot zu erteilen: 
  
Schlosser- und Metallarbeiten:    58.866,92 EUR, 
Schreinerarbeiten:  202.914,40 EUR. 
  
Für die Lieferung von WC-Trennwandelementen und den 
stationären Wickeltischen wurden durch das Planungsbüro 
Planschmiede Hansert Angebote angefordert. Für die Trenn-
wandelemente steht noch ein Angebot aus. Für die statio-
nären Wickeltische ging nur ein Angebot ein. 
  
2 Stationäre Wickeltische:    7.580,27 € 
2 Wickeltische höhenverstellbar 
mit Seitenteilen und Wickelauflage:  10.393,08 €. 
  
Der Gemeinderat beschloss die Auftragsvergaben. Für die 
WC-Trennwandelemente wurde die Verwaltung ermächtigt, 

Notrufe
Polizei 110
Feuerwehr 112
Rettungsdienst / Notarzt 112
Ärztlicher Notfalldienst 116 117
Zahnärztlicher Notruf 0761 – 12012000
Giftnotruf (Uni-Klinik FR) 0761 – 19240

Notfallnummern 
Wasserversorgung
Wassermeister 
Klaus Riehle 0170 – 3409904

Abwasserbeseitigung
Abwasserzweckverband  0781 – 24414

Krankenhaus
Ortenau Klinikum Offenburg-Kehl 0781 – 47 2 - 0

Apotheken-Bereitschaftsdienst
22.12.2023 Bartholomäus, Hauptstr. 61, Tel. 0781-96715371 
23.12.2023 Schwarzwald, Hauptstr. 19, Offenburg, Tel. 0781/24864 
24.12.2023 Staufenberg, Kirchplatz 2, Durbach, Tel. 0781-93390 
25.12.2023 Sonnen, Marlener Str. 11, Offenburg, Tel. 0781-68620 
26.12.2023 Ebertplatz, Ebertplatz 12, Offenburg, Tel. 0781-9197436 
27.12.2023 Hilda, Hildastr. 69, Offenburg, Tel. 0781-38838 
28.12.2023 Delta, Heimburgstr. 1, Offenburg, Tel. 0781-66712

Gemeindeverwaltung Ortenberg
Zentrale                                                                       0781-9335-0
Bürgerbüro, Amtsblatt 0781-9335-11
Bürgerbüro, Renten 0781-9335-12
Steueramt 0781-9335-13
Gemeindekasse 0781-9335-14, 0781-9335-18
Rechnungsamt, Grundbucheinsichtsstelle 0781-9335-15
Hauptamt, Bauamt,Ordnungsamt 0781-9335-23
Standesamt, Hallenvermietung, Friedhofsverwaltung 0781-9335-24
Sekretariat 0781-9335-25
Telefax 0781-9335-40
E-Mail gemeindeverwaltung@ortenberg.de
Internet www.ortenberg.de
Förster: Peter Zink 0170-9002117
Stellvertr. Förster 0172-4349570 
Jagdpächter, Florian Schüle 0170-4194605
Polizeiposten Gengenbach 07803/96620

Allgemeine Öffnungszeiten
Montag – Freitag 08:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch  08:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 19:00 Uhr

Schule
Von-Berckholtz-Schule  0781 - 33 06 7
Hausmeister  0160 - 97784294

Kindertagesstätte
Kindertagesstätte St. Elisabeth 0781 - 31 37 6

Kirche
Katholisches Pfarramt St. Bartholomäus     0781 - 32 17 3
Ev. Pfarramt Auferstehungsgemeinde      0781 - 31 10 9

Soziales
Dorfhelferinnenstation Einsatzleitung: 
Barbara Armbruster 07835 - 63 12 84
SoNO    0781-97063300

Abfallabfuhr 
Hotline für Abfallgebühren und 
Behälterbestellungen  0781/805-6000
Infotelefon 0781 - 80 59 60 0

Freitag, 29.12.2023 graue Tonne
(Siehe auch Abfallkalender)

Kork- und Batteriesammelstelle  Rathaus
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nach Vorlage der Angebote an den wirtschaftlichsten Bieter 
zu vergeben. 
  
Nach der Abstimmung eröffnete der Bürgermeister die 
Namen der zu beauftragenden Firmen (MRW Metallbau, 
Ortenberg; Hogenmüller, Hohberg; Kemmlit, Dusslingen) 
  
4. Erlass einer Plakatierungssatzung 
Aus gegebenem Anlass hat der Gemeinderat in der Sitzung 
am 23. Oktober 2023 die seit Jahren geübte Praxis der 
Verwaltung bei der Genehmigung von Plakatierungen im 
öffentlichen Straßenraum durch einfachen Beschluss bestä-
tigt. 
  
Zwischenzeitlich ist ein neues Urteil des VGH Baden-Württ-
emberg in Mannheim veröffentlicht, wonach bei einer 
Bürgermeisterwahl ein unterlegener Kandidat u.a. wegen 
Plakatierungsfragen geklagt hat. Der VGH hat dem Kläger 
Recht gegeben, wegen Unregelmäßigkeiten im Vorfeld der 
Wahl, die man bisher i.d.R. als unbeachtlich abgetan hätte. 
Die Wahl musste vor wenigen Wochen wiederholt werden. 
  
Vor dem Hintergrund der Kommunalwahl und der Bürger-
meisterwahl im kommenden Jahr und bereits erfolgter 
Beschwerden hinsichtlich im Zusammenhang mit der Plaka-
tierung im Vorfeld der Kommunalwahl, empfiehlt die Verwal-
tung, die Plakatierungspraxis so zu organisieren, dass diese 
einer verwaltungsgerichtlichen Prüfung stand halten würde.  
  
Die Verwaltung hat daher den Entwurf einer Plakatierungs-
satzung erarbeitet. Sie soll als Ermächtigungsgrundlage für 
das Verwaltungshandeln und entsprechende Verwaltungs-
akte – etwa Genehmigungen oder Beseitigungsanord-
nungen – dienen. Dies sowohl im Zusammenhang mit Wahl-
plakatierung als auch mit sonstiger Plakatierung. 
  
Der Gemeinderat beschloss die Plakatierungssatzung.  
  
Auf die öffentliche Bekanntmachung an anderer Stelle des 
Amtsblattes wird verwiesen. 
  
5. Erlass eines Redaktionsstatutes für das Amtsblatt 
Seit einer Änderung der Gemeindeordnung muss nach § 20 
Abs. 3 GemO den Fraktionen des Gemeinderates im Amts-
blatt Gelegenheit gegeben werden, ihre Auffassungen zu 
Angelegenheiten der Gemeinde darzulegen. Das Nähere, 
insbesondere der angemessene Umfang der Beiträge der 
Fraktionen, ist vom Gemeinderat in einem Redaktionsstatut 
für das Amtsblatt zu regeln. 
Das bisherige Redaktionsstatut besteht in Form einer inner-
dienstlichen Anweisung des Bürgermeisters vom 23. März 
2014. 
Die Verwaltung schlägt vor, das Redaktionsstatut entspre-
chend zu ergänzen und vom Gemeinderat zu beschließen. 
Auf die öffentliche Bekanntmachung an anderer Stelle des 
Amtsblattes wird verwiesen. 
  
6. Feierabendmarkt: Erlass einer Marktordnung als 
Satzung u.a. 
In der Sitzung des Gemeinderates vom 12. Dezember 2022 
wurde die Konzeption des Feierabendmarktes beraten. Der 
Feierabendmarkt soll nach der Probephase 2022 und 2023 
auch 2024 stattfinden. 
  
Die Konzeption der Initiatoren/Veranstalter wurde weiter 
entwickelt. Aus Rechtssicherheitsgründen soll nun die 
formlos beschlossene „Marktordnung“ als Satzung erlassen 
werden. 
Eindeutig definiert ist, dass der Feierabendmarkt eine 

öffentliche Einrichtung und eine Veranstaltung der Gemeinde 
ist. Für die operative Umsetzung bedient sich die Gemeinde 
der „Initiatoren“ als ehrenamtlich und unentgeltlich Tätige. 
  
Nach Ansicht der Verwaltung ist der Feierabendmarkt auch 
2023 durchaus als Erfolg zu werten. 
  
Allerdings ist er immer noch mit einigen organisatorischen 
Unsicherheiten behaftet. Insbesondere auch die Aufbau- 
und Abbauarbeiten gilt es verlässlich zu organisieren. 
  
Als Beitrag für die „Wirtschaftsförderung“ soll zur Deckung 
der Aufwendungen für Werbung, Dekoration usw. wieder ein 
Betrag i.H.v. 2.500 EUR im Haushaltsplan 2024 veranschlagt 
werden. 
Der jeweilige Aufbau der Bestuhlung für die Bevölkerung 
(nicht der Marktstände) soll durch den Bauhof unterstützt 
werden. Der Abbau derselben soll von den Marktbeschi-
ckern vorgenommen werden. 
  
7. Annahme von Spenden  
Gem. § 78 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württ-
emberg (GemO) hat über die Annahme von Spenden, die bei 
der Gemeinde eingehen, der Gemeinderat zu entscheiden. 
  
Bei der Gemeinde Ortenberg ist eine Geldspende über 200 
EUR für bedürftige Personen und ein Betrag von 50 EUR für 
die Marktfrauen-Skulptur in der Hauptstraße eingegangen. 
Der Spender bittet um Diskretion gegenüber der Öffentlich-
keit, dem Gemeinderat waren die Namen bei Beschlussfas-
sung jedoch bekannt. 
  
Außerdem ist eine Geldspende für die Marktfrauen-Skulptur 
in der Hauptstraße von Frau Jutta Collmann eingegangen. 

Die Geldspenden wurden angenommen. Der Gemeinderat 
bedankt sich herzlich bei den Spendern. 
  
8. Bekanntgabe von Beschlüssen aus der letzten nichtöf-
fentlichen Sitzung 
Am 20. November 2023 hat der Gemeinderat folgende 
Beschlüsse gefasst:
• Bewertung des Stelleninhalts einer Beamtenstelle
 
9. Verschiedenes / Mitteilungen   
 
Der Bürgermeister informierte weiter über folgende Punkte: 
 
•  Nächste Sitzungen: 22. Januar 2024
   26. Februar 2024 
   25. März 2024 
  
  Auf den Sitzungsplan für 2024 unter www.ortenberg.de 

wurde verwiesen. 
 
• Für eine Weihnachtsbeleuchtung in der Hauptstraße wird 

im Haushaltsplan 2024 ein Betrag aufgenommen.
 
• Im Planfeststellungsverfahren für die Fernwasserleitung 

der kleinen Kinzig soll – wie dies bereits in der Zweckver-
bandsversammlung des Zweckverbands Wasserversor-
gung- und aufbereitung Ortenberg/Ohlsbach beschlossen 
wurde, Einspruch gegen den geplanten Standort für das 
Übergabebauwerk an unsere Wasserversorgung eingelegt 
und ein alternativer Standort auf Ohlsbacher Gemarkung 
vorgeschlagen werden. Der Gemeinderat von Ohlsbach 
wird einen gleichlautenden Beschluss fassen. Der Gemein-
derat stimmte einstimmig zu.
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• Schulhaussanierung in Gengenbach
 
Der Bürgermeister informierte über die bereits in der Tages-
presse erörterte Absicht der Stadt Gengenbach, die Umland-
gemeinden an der abgeschlossenen Sanierung und Erwei-
terung des Martha-Schanzenbach-Gymnasiums zu betei-
ligen. Die Mitglieder des Ortenberger Gemeinderates 
wurden bereits vor der Beratung im Gengenbacher Gemein-
derat informiert. 
Zwar bestehe durchaus Verständnis für die Stadt Gengen-
bach, es sind aber noch viele Fragen zu klären. Der Bürger-
meister äußerste seine Sorge, dass dies zu einem „Flächen-
brand“ im ganzen Land führen könnte und die Gemeinden 
sich gegenseitig auseinander dividieren. Er sieht hier das 
Land gefordert. Das Gymnasium in Gengenbach erfährt 
auch deshalb hohe Nachfrage, weil es das einzige 
G9-Gymnasim in öffentlicher Trägerschaft in der Region ist. 
Die Bildungspolitischen Rahmenbedingungen hierfür hat 
das Land gestellt und es sollte nach dem Konnexitätsprinzip 
daher auch für die Folgen verantwortlich sein. Diejenige 
Instanz, die über eine Aufgabe entscheidet, ist auch für die 
Finanzierung zuständig. 
Er geht davon aus, dass es nicht zu einer Umsetzung, wie 
dies von der Stadt Gengenbach vorgesehen ist, kommen 
wird. Für die Haushaltsplanung 2024 wird daher hierfür kein 
Betrag eingeplant.

• Festhallen-Sanierung
 
Für die geplante Sanierung der Festhalle wurde ein Förder-
antrag aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler 
Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ 
eingereicht. Es gab bisher vielversprechende Signale, hier 
berücksichtigt zu werden. 
Nur wenige Minuten vor der Gemeinderatssitzung erreichte 
den Bürgermeister eine Nachricht aus Berlin, wonach dieses 
Förderungprogramm Teil des Klima- und Transformations-
fonds ist, der wegen der Haushaltslücke im Bund für den 
Bundeshaushalt 2024 gestoppt wurde. Das Programm 
„Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen 
Sport, Jugend und Kultur“ wird nach aller Voraussicht in der 
bisherigen Form deshalb nicht fortgeführt werden. 
  
Hilfsweise wurde die Festhallensanierung auch im Aufsto-
ckungsantrag für die Städtebauförderung (Landes-Sanie-
rungs-Programm) aufgenommen. Inwieweit dies dort 
berücksichtigt wird, bleibt bis etwa Mitte 2024 abzuwarten. 
Man ist zwar zuversichtlich, allerdings hängt auch dieses 
Landesprogramm von der Höhe der landesweit hierfür zur 
Verfügung gestellten Mitteln aus dem Bundeshaushalt ab. 
Da das Eintreten einer solchen Situation aufgrund der 
Verwerfungen auf Bundesebene bereits vor Wochen 
befürchtet wurde, hat der Bürgermeister schon bei der 
Einwohnerversammlung am 27. November darauf hinge-
wiesen, dass man möglicherweise eine zeitliche Verschie-
bung der Festhallensanierung prüfen werden müsse, wenn 
keine solide Finanzierung möglich erscheinen sollte. 
  
10.   Wünsche und Anträge 

Aus der Mitte des Gemeinderates wurden einige Anfragen 
vorgetragen, die beantwortet wurden. 
  
Im Anschluss fand eine nichtöffentliche Sitzung statt.  
  
Die Einsichtnahme in die Niederschriften über die öffentli-
chen Sitzungen ist den Einwohnern gestattet (§ 38 Absatz 2 
Satz 4 der Gemeindeordnung). Dies ist im Bürgermeisteramt 
jederzeit während der Öffnungszeiten oder nach Terminver-
einbarung möglich. 

`S Fanni mit d’r Schees bedankt sich herzlich bei allen 
Spenderinnen und Spendern im ablaufenden Jahr 2023. 
Mit ihrem Betrag tragen sie zur Finanzierung eines 
Kunstwerkes in unserem Dorfkern bei, das nicht nur eine 
frühere ortstypische Alltagssituationen in Ortenberg 
widerspiegelt und und an die große Obstbautradition 
erinnert, sondern auch die Rolle der Frauen in 
Landwirtschaft, Haushalt und Kindererziehung würdigt.  

Herzlichen Dank und frohe Weihnachten! 
  
Weitere Spenden sind jederzeit willkommen!  
IBAN: DE 07 6645 0050 0000 0072 12 
PayPal:  „Geld senden“ an 
„rechnungseingang@ortenberg.de“  

„Wegleputzer“ feierten den Jahresabschluss. 

Bürgermeister Markus Vollmer (links) mit den „Wegleput-
zern“ und ihrem Kapo Klaus Bürkle (rechts)

Die Ortenberger „Wegleputzer“ beendeten mit einem Wald-
speckessen den Pflegejahrgang 2023. Die Seniorengruppe 
um ihren Kapo Klaus Bürkle hielten auch in diesem Jahr das 
Ortenberger Wanderwegenetz wieder in Schuss. 
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Neben den Wanderwegen obliegt es der Pflegegruppe auch 
die Ortenberger Naherholungseinrichtungen wie den Karl-
Otto-Brunnen, den Kinzigblick oder das Freudentaler Eck 
pfleglich auf Vordermann zu halten. Trotz den widrigen 
Wetterverhältnissen machte man sich mit Wein, Glühwein, 
Waldspeck und Kuchen auf den Weg oberhalb dem Kinzig-
blick und feierte den Jahresabschluss im „Molerklaus“ 
seinem Kombi. „Nikolaus“ Bertold Hagen bescherte seine 
Mitstreiter mit kleinen Geschenken und verteilte auch „Strei-
cheleinheiten“ an die handwerklich begabte Rentnertruppe. 
Bürgermeister Markus Vollmer überraschte das Team mit 
seinem Besuch und überreichte jeweils eine Flasche Orten-
berger Wein. Das Ortsoberhaupt bedankte sich für die 
Unterstützung nun seit mehreren Jahren für das ehrenamt-
liche Engagement an den heimatlichen Erholungseinrich-
tungen. 

Öffentliche Bekanntmachung 

der Satzung der Gemeinde Ortenberg für temporäre 
Veranstaltungswerbung im Gemeindegebiet (Plakatie-

rungssatzung)  vom 18. Dezember 2023 
  
Auf Grund von § 4 und § 10 der Gemeindeordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 
581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231), und von § 2 
und §§ 13 bis 16 des Kommunalabgabengesetzes vom 17. 
März 2005 (GBl. S. 206), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19. Dezember 2013 (GBl. S. 491), hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Ortenberg am 18. Dezember 2023 folgende 
Satzung erlassen: 
  
§ 1 Gegenstand dieser Satzung 
1. Diese Satzung umfasst die Werbung für Veranstal-

tungen im öffentlichen Raum auf folgenden Plakatträ-
gern: 
-  Plakatwerbung bis zum Format DIN A1 (bis 0,5 m²) 
auf Plakatträgern.

2. Die im Gemeindegebiet gemäß dieser Satzung zugelas-
senen Plakatierungen dienen der Werbung für Veran-
staltungen, die in Ortenberg oder andernorts statt-
finden.

3. Plakatierungen im Sinne dieser Satzung stellen Sonder-
nutzungen im Sinn des $ 16 des Straßengesetzes dar.

 
§ 2 Erteilung der Nutzungserlaubnis
1. Die Werbung innerhalb des Gemeindegebietes Orten-

berg mit Stand- und Hängeplakaten bis zum Format 
DIN A1 für Veranstaltungen aller Art bedarf der 
Erlaubnis der Gemeinde Ortenberg. Diese wird nur auf 
Antrag erteilt.

2. Die Nutzungserlaubnis wird befristet für einen 
bestimmten Nutzungszeitraum - in der Regel für vier 
Wochen - erteilt. Die Gesamtzahl der Plakate je Werbe-
maßnahme wird auf eine Anzahl von maximal vier 
Plakaten begrenzt. Die Größe der Plakate darf maximal 
DIN A1 betragen.

3. Über die Erteilung der Nutzungserlaubnis wird jeweils 
zwei Wochen vor Beginn des Nutzungszeitraums 
entschieden.

4. Die Nutzungserlaubnis gilt nur für die darin bestimmte 
Veranstaltung oder Veranstaltungsreihe und für den 
Veranstalter, für den sie ausgestellt wird. Die Weiter-
gabe oder Übertragung auf andere Veranstaltungen ist 
untersagt.

5. Zur Sicherung gesetzlicher Vorschriften oder zur Einhal-
tung der Bestimmungen dieser Satzung kann die 
Nutzungserlaubnis inhaltlich beschränkt und mit 
Nebenbestimmungen erteilt werden.

  
§ 3 Antragsvoraussetzungen 
1. Der Antrag kann frühestens vier Wochen bis spätestens 

zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn gestellt werden.
2. Der Antrag kann nur vom Veranstalter oder von einem 

von ihm bevollmächtigten Dienstleister gestellt werden. 
Antragsteller und Benutzer im Sinne dieser Satzung ist 
der Veranstalter, auch wenn ein Bevollmächtigter den 
Antrag stellt.

3. Der Antrag muss folgende Angaben beinhalten: Name 
der Veranstaltung, Veranstaltungszeitraum, Veranstal-
tungsort, Art der Veranstaltungen, Name und Anschrift 
des Veranstalters sowie ggf. Name und Anschrift des 
Bevollmächtigten.

 
§ 4 Konkurrierende Anträge 
1. Liegen für einen Nutzungszeitraum mehr als 10 Anträge 

vor, so geht grundsätzlich der zeitlich früher gestellte 
Antrag vor. Ausnahmen gelten in folgenden Fällen:

 
Vorrang haben grundsätzlich Anträge für Werbung für poli-
tische Veranstaltungen und von ortsansässigen Vereinen. 
Innerhalb dieser eingegangenen Anträge gilt wiederum die 
in § 4 Absatz 1 genannte Prioritätenregelung. 
 
§ 5 Ablehnungsgründe
1. Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn bereits so 

viele Nutzungserlaubnisse für das Anbringen von 
Plakaten im gleichen Zeitraum erteilt wurden, dass an 
jedem vorhandenen Laternenmast ein Plakat ange-
bracht werden könnte.

2. Die Erteilung einer Nutzungserlaubnis wird abgelehnt, 
wenn in den letzten drei Monaten vor Antragstellung
1. Entgegen § 10 Absatz 2 drei Mal gegen seine 

Verpflichtung zur rechtzeitigen Entfernung der Plakate 
nach Ablauf der Nutzungszeit verstoßen hat oder

2. der Antragsteller ohne Erlaubnis im Gemeindegebiet 
auf öffentlicher Fläche plakatiert hat.

 
§ 6 Zulässige Werbeplakate, Plakatwerbung für Veranstal-
tungen
1. Politische Parteien, Wählervereinigungen, Gruppie-

rungen und Einzelkandidaturen dürfen im Rahmen des 
Wahlkampfes und für Veranstaltungen anlässlich von 
gesetzlichen Wahlen und Abstimmungen werben. 
Außerhalb von Wahlkämpfen nach Satz 1 können 
Parteien für Veranstaltungen, nicht jedoch für deren 
allgemeine Ziele werben.

2. Nicht zulässig ist die Werbung für Veranstaltungen, die 
gegen die geltenden Bestimmungen der Straf- und 
Ordnungswidrigkeitengesetze, des Jugendschutzes, 
sonstige gesetzliche Vorschriften oder bestehende 
Urheberrechte verstoßen. Werbung für diskriminie-
rende, sexistische, jugendgefährdende, volksverhet-
zende, rassistische und gewaltverherrlichende Veran-
staltungen ist verboten. Dies gilt auch für Werbung für 
verbotene Parteien.
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§ 7 Umfang der Nutzungsmöglichkeit und Platzierung der 
Plakatwerbung
1. Die Plakate dürfen die Größe DIN A1 nicht über-

schreiten.
2. Der Nutzungszeitraum ist auf vier Wochen vor der 

Veranstaltung begrenzt.
3. Für jede Veranstaltung oder Veranstaltungsreihe wird 

nur eine Nutzungserlaubnis erteilt.
4. Alle Plakate, die im öffentlichen Verkehrsraum (Straßen, 

Gehwege, Plätzen) angebracht werden, sind so anzu-
bringen, dass sie keine Verkehrsbehinderung oder 
sonstige Gefahr für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung darstellen. Die Gemeinde Ortenberg behält 
sich vor, einzelne Aufstellorte aus Verkehrssicherheits-
gründen von der Plakatierung auszuschließen. Diese 
Orte werden durch Anbringen eines Verbotsaufklebers 
gekennzeichnet. Weiterhin ist das Anbringen von 
Plakaten untersagt
1. An Verkehrszeichen und Ampelanlagen
2. Auf dem Kirchplatz und dem gegenüber an der Grün-

anlage beim Kriegerdenkmal
3. An sonstigen Masten an denen ein Verbot durch 

Aufkleber gekennzeichnet wurde
5. An Baumstützen dürfen Plakate grundsätzlich nur mit 

Kunststoffkabelbindern oder Schnur befestigt werden, 
sodass die Baumstützen nicht beschädigt werden. Ein 
Annageln oder Ankleben der Plakate an Bäumen / 
Baumstützen ist unzulässig. Die Befestigungsmateri-
alien sind nach dem Abhängen der Plakate zu entfernen 
und ordnungsgemäß zu entsorgen.

 
An Mastleuchten ohne Verkehrszeichen sind Plakate 
zulässig; die Anbringung darf auch hier lediglich mit Kunst-
stoffkabelbindern oder Schnur erfolgen. 
  
An Masten aller Art sind maximal zwei Plakate zulässig. 
  
§ 8 Plakatwerbung für politische Parteien und Wählerge-
meinschaften 
Für politische Parteien, Wählervereinigungen, Gruppie-
rungen und Einzelkandidaturen gilt abweichend von 
§ 2 und § 7 vor Wahlen und Abstimmungen folgendes:
1. Politische Parteien, Wählervereinigungen, Gruppie-

rungen und Einzelkandidaturen sind von den Rege-
lungen des § 7 Absatz 2 ausgenommen.

2. Den Berechtigten nach § 9 Absatz 1 obliegt es, 
während zwölf Wochen vor einer Wahl oder Abstim-
mung mit Plakaten für sich zu werben. Pro Partei etc. 
darf abweichend von § 2 Absatz 2 mit jeweils 30 
Plakaten geworben werden.

3. Plakate mit Werbung für allgemeine Veranstaltungen 
außerhalb von Wahlzeiten dürfen frühestens vier 
Wochen vor der Veranstaltung aufgehängt werden.

4. Die Parteien und Wählervereinigungen etc. haben ihre 
Plakatträger unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb 
einer Woche nach dem Wahl- bzw. Abstimmungstag zu 
entfernen.

 
§ 9 Pflichten der Benutzer
1. Plakate können zu Beginn der Nutzungszeit angebracht 

werden. Die Plakate sind so anzubringen, dass von 
diesen keine Gefahren z.B. durch Windböen etc. 
ausgehen.

2. Bei der Erteilung der Genehmigung werden Genehmi-
gungsaufkleber an den Erlaubnisinhaber ausgegeben. 
Diese sind gut sichtbar auf dem Plakat anzubringen.

3. Plakate, die keinen Genehmigungsaufkleber aufweisen, 
werden kostenpflichtig entfernt. Es wird auf § 16 Absatz 3 

dieser Satzung verwiesen.
4. Abgelaufene Plakate sind spätestens am Ende der 

Nutzungszeit zu entfernen.
5. Kommt ein Benutzer seiner Verpflichtung zur Entfer-

nung der Plakate nicht rechtzeitig nach, werden die 
Plakate gebührenpflichtig entfernt.

   
§ 10 Beendigung des Benutzungsverhältnisses 
Das Benutzungsverhältnis endet mit Ablauf der genehmi-
gten Nutzungszeit oder wenn die Gemeinde die vorzeitige 
Beendigung verfügt.
  
§ 11 Gebühren und Entstehung der Gebührenpflicht 
1. Für die Erteilung der Erlaubnis zum Anbringen von 

Plakaten wird eine Verwaltungsgebühr für die Erteilung 
der Sondernutzungserlaubnis gemäß der Satzung über 
Verwaltungsgebühren der Gemeinde Ortenberg. 
erhoben

2. Die Gebührenpflicht entsteht mit der Erteilung der 
Erlaubnis oder bei unbefugter Sondernutzung mit dem 
Bekanntwerden der Nutzung.

3. Die Gebühren werden mittels eines Gebührenbe-
scheides festgesetzt.

 
§ 12 Gebührenfreiheit 
1. Auf Antrag kann eine Sondernutzung gebührenfrei 

erteilt werden, wenn im Einzelfall ein öffentliches Inte-
resse besteht oder die Veranstaltung, die beworben 
werden soll, einem gemeinnützigen Zweck dient.

2. Plakatierungserlaubnisse zu Wahlkampfzwecken 
anlässlich von gesetzlichen Wahlen und Abstimmungen 
ergehen für die zugelassenen politischen Parteien, 
Wählervereinigungen, Gruppierungen und Einzelkandi-
daturen entgegen § 12 dieser Satzung gebührenfrei. 

 
§ 13 Gebührenschuldner 
1. Zur Zahlung der Gebühren ist der Inhaber der 

Nutzungserlaubnis verpflichtet.
2. Gebührenschuldner ist auch, wer die Gebührenschuld 

durch schriftliche Erklärung bei der Gemeinde über-
nommen hat.

3. Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamt-
schuldner.

   
§ 14 Erstattung der Gebühren 
1. Werden die Plakate vor Ablauf der Nutzungszeit 

entfernt oder die Erlaubnis noch vor Beginn seitens des 
Antragstellers widerrufen, so besteht kein Anspruch auf 
Erstattung der Gebühren.

2. Sofern die Gemeinde die Sondernutzungserlaubnis aus 
Gründen, die nicht vom Gebührenschuldner zu 
vertreten sind, wiederruft, so werden die im Voraus 
entrichteten Gebühren zurückerstattet.

 
  
§ 15 Zuwiderhandlungen und Haftung
1. Die Sondernutzungserlaubnis erlischt, wenn gegen die 

Bestimmung dieser Satzung verstoßen wird.
2. Für alle Sach- und Personenschäden, die durch die 

Aufstellung entstehen, haftet der Antragsteller. Er stellt 
die Gemeinde Ortenberg von allen Forderungen Dritter, 
die im Zusammenhang mit der Plakatierung erhoben 
werden können, frei.

3. Plakatträger, die entgegen den Bestimmungen dieser 
Satzung aufgestellt oder angebracht werden, können 
durch die Gemeinde Ortenberg oder von einem Beauf-
tragten entfernt werden. Auf eine gesonderte Mitteilung 
an den Antragsteller kann verzichtet werden. Die 
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dadurch entstehenden Kosten gehen zu Lasten des 
Antragstellers oder Veranstalters. Für die Entfernung 
aufwandsbezogene Verwaltungsgebühr gemäß der 
Satzung für Verwaltungsgebühren der Gemeinde Orten-
berg geltend gemacht.

  
§ 16 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt mit dem Tag Ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. 
  
Ortenberg, den 22.12.2023 
gez. Markus Vollmer 
Bürgermeister 
  
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder von auf Grund der Gemeindeordnung erlas-
sener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde Ortenberg geltend gemacht worden ist; der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind. 

Öffentliche Bekanntmachung 

des Redaktionsstatuts 
für das gemeindeeigene Amtsblatt der Gemeinde Orten-

berg gem. § 20 Abs. 3 der Gemeindeordnung vom 18. 
Dezember 2023 

 
1. Allgemeine Vorbemerkungen 
a)  Für öffentlicher Bekanntmachungen der Gemeinde gem. 

der Bekanntmachungssatzung vom 19. November 1996, 
sonstiger amtlicher Mitteilungen und zur Information der 
Bevölkerung über Gemeindeangelegenheiten gibt die 
Gemeinde Ortenberg ein Amtsblatt heraus. 

b)  Es führt die Bezeichnung „Amtsblatt der Gemeinde Orten-
berg“. 

c)  Das Amtsblatt erscheint in der Regel wöchentlich am 
Freitag, ist der Freitag ein Feiertag am vorhergehenden 
Werktag. Abweichungen sind nur mit Zustimmung der 
Gemeinde zulässig. Auf Ausfallzeiten wird seitens der 
Redaktion rechtzeitig aufmerksam gemacht. 

 
2. Inhalt und Redaktionsgrundsätze
2.1.  Die Gemeinde Ortenberg kommt mit dem Amtsblatt 

ihrer Informationspflicht nach. Das Amtsblatt ist das 
Bekanntmachungsorgan der Gemeinde Ortenberg und 
dient der Unterrichtung der Einwohner über bedeut-
same Angelegenheiten der und in der Gemeinde. 

2.2.  Bestandteile des Amtsblatts 
a)  Amtliche Mitteilungen 
In den amtlichen Mitteilungen des Amtsblattes werden 
aufgenommen:
• Öffentliche Bekanntmachungen,
• Amtliche Nachrichten,
• Veröffentlichungen der Gemeindeverwaltung und des 

Gemeinderats,
• Sonstige amtliche Bekanntmachungen anderer öffent-

licher Behörden oder Stellen (z. B. Landkreis, Zweckver-
bände, Verwaltungsgemeinschaft, Nachbargemeinden),

• Beiträge aus den Fraktionen des Gemeinderates (s. Nr. 4),

• Veranstaltungshinweise und sonstige kurze Nachrichten 
der Kirchen, Schulen, der Freiwilligen Feuerwehr, örtlicher 
Vereine und Organisationen,

• Ausgewählte überörtliche Veranstaltungshinweise und
• kurze überörtliche Nachrichten mit Bezug zur Gemeinde 

Ortenberg sowie
• Sonstige Mitteilungen von allgemeinem Interesse.
 
b)  Informationen zu schulischen und pädagogischen 

Einrichtungen, 
c) Informationen von Vereinen und Organisationen, 
d) Informationen „Christliche Kirchen Ortenberg“, 
e) Anzeigen 
  
2.3.  Ausgeschlossen sind tages- und parteipolitische 

Beiträge (Ausnahme: Beiträge der Gemeinde und des 
Gemeinderates selbst sowie von im Gemeinderat 
vertretenen Wählervereinigungen oder Parteien zu 
Themen mit örtlichem Bezug s. Nr. 4) sowie Beiträge, 
die gegen gesetzliche Vorschriften, die guten Sitten 
oder die Interessen der Gemeinde verstoßen. 

  
2.4.  Alle eingereichten Beiträge müssen möglichst kurz und 

sachlich gefasst sein und dürfen keine politischen 
Aussagen (mit Ausnahme der Beiträge nach Ziffer 2.3.) 
oder Angriffe auf Dritte enthalten. 

  
2.5.  Das Amtsblatt dient vorrangig der allgemeinen Bürger-

information. 
  
2.6.  Die Entscheidung über die Veröffentlichung, Größe und 

Form der Artikel sowie redaktionelle Anpassungen 
obliegen der Redaktion des Amtsblattes, d.h. der 
Gemeindeverwaltung Ortenberg. Ebenso behält sich 
die Redaktion vor, Berichterstattungen zu redigieren, zu 
kürzen oder abzulehnen. Das Gebot der Toleranz, der 
Sachlichkeit und der Fairness ist dabei zu wahren. 

  
2.7.  Es besteht kein Anspruch Dritter auf Veröffentlichung 

deren Beiträge. 

3.   Redaktionsschluss für Berichte und Terminhinweise, 
nicht die Gemeindeverwaltung betreffend, ist Mittwoch 
11:00 Uhr in der Woche, in der der Beitrag erscheinen 
soll. Abweichende Redaktionstermine werden recht-
zeitig im Amtsblatt bekannt gegeben.

  
4. Politische Neutralität
4.1.  Das Amtsblatt der Gemeinde Ortenberg gehört nicht zur 

Meinungspresse. Leserbriefe, Kommentare oder 
eindeutig politisch wertende Inhalte werden im Amts-
blatt der Gemeinde Ortenberg nicht veröffentlicht. 
Diesem Charakter ist bei allen Veröffentlichungen und 
im Anzeigenteil Rechnung zu tragen. 

  
4.2.  Sämtliche Beiträge sollen einen örtlichen Bezug zur 

Gemeinde Ortenberg aufweisen. Überörtliche Beiträge 
werden, soweit kein konkreter Bezug zur Gemeinde 
Ortenberg oder ein allgemeines Interesse der Einwoh-
nerschaft besteht, in der Regel nicht veröffentlicht. 

  
5. Mitteilungen der Fraktionen des Gemeinderats 
5.1.  Die Fraktionen des Gemeinderats erhalten abweichend 

von Nr. 3 gemäß § 20 Abs. 3 Gemeindeordnung die 
Möglichkeit, ihre Auffassungen zu Angelegenheiten der 
Gemeinde im Amtsblatt darzulegen. Zulässig sind nur 
Themen mit gemeindlichem Bezug. Ein Äußerungsrecht 
zu bundes- oder landespolitischen Themen besteht 
nicht. 
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5.2  Den Fraktionen stehen für ihre Beiträge zu gemeindebe-
zogenen Themen jeweils maximal eine 1/2 Seite in der 
jeweiligen Ausgabe zur Verfügung. Dies entspricht ca. 
2.800 Zeichen, einschließlich Leerzeichen. Soweit Fotos 
angefügt werden, erhöht sich der Platz für den Textbei-
trag entsprechend. 

  
5.3.  Verantwortlich für den Inhalt der Beiträge der Fraktionen 

sind die jeweiligen Fraktionen des Gemeinderats in 
vollem Umfang selbst. 

  
5.4.  Um die Chancengleichheit bei Gemeinderatswahlen 

und die Neutralität der Gemeinde Ortenberg in der 
Vorwahlzeit zu gewährleisten, sind Fraktionsmittei-
lungen nach 4.1. in einem Zeitraum von 3 Monaten vor 
dem Wahltermin oder vom Zeitpunkt ab der Bekannt-
machung der Wahl durch den Gemeindewahlausschuss 
ausgeschlossen. 

  
5.5.  Ausgenommen ist die Ankündigung von Terminen und 

Veranstaltungen. Die Veröffentlichung hat jedoch ohne 
Beschreibung, Wertung oder Kommentierung der 
Ankündigung zu erfolgen. Eine Nachberichterstattung 
politischer Veranstaltungen im Amtsblatt ist in diesem 
Zeitraum ausgeschlossen. 

  
5.6.  Diese Regelungen Nr. 4.1. bis Nr. 4.4 gelten auch für im 

Gemeinderat vertretene Wählervereinigungen entspre-
chend, auch wenn diese nach der jeweiligen Geschäfts-
ordnung des Gemeinderates nicht den Status einer 
Fraktion inne haben. 

Die Ankündigung von Terminen und Veranstaltungen ist 
auch für Parteien und Wählervereinigungen, die nicht im GR 
vertreten sind, in einem Zeitraum von 3 Monaten vor dem 
Wahltermin nicht ausgeschlossen werden. 
 
6. Titelseite des Amtsblattes
6.1.  Vereine, Religionsgemeinschaften, öffentliche Einrich-

tungen wie Schule, Kindergarten, Feuerwehr und 
sonstige Organisationen und natürlichen Personen 
kann auf Antrag zu besonderen Anlässen eine Veröf-
fentlichung auf der Titelseite gewährt werden. 

  
6.2.  Ein Anspruch auf einen Teil der Titelseite besteht nicht. 

Die Gemeindeverwaltung behält sich zudem vor, wich-
tigen Meldungen oder aktuellen Ereignissen Vorrang zu 
gewähren sowie die Veröffentlichung zu kürzen, bzw. 
die Gestaltung zu überarbeiten. 

  
6.3. Eine Zusage erfolgt stets nur unter Vorbehalt. 
 
7. Einreichung von Beiträgen für eine Veröffentlichung
7.1  Beiträge sind möglichst selbständig im Redaktionssy-

stem einzugeben. Ist dies nicht möglich, sind die 
Beiträge als Datei im Word- oder PDF-Format per E-Mail 
an die im Amtsblatt und auf der Internet-Homepage der 
Gemeinde veröffentlichte Adresse zu senden /Redaktion 
Amtsblatt). Bilder werden ausschließlich im jpg-Format 
entgegengenommen. 

  
7.2.  Vor der Einreichung von Bild- oder Textmaterial sind die 

Urheberrechte und die Richtigkeit durch die Einrei-
chenden selbstverantwortlich zu prüfen. 

  
7.3.  Bei der Einreichung von Beiträgen an die Redaktion 

nach Redaktionsschluss (siehe Nr. 3.) ist eine Veröffent-
lichung in der Regel nicht möglich. 

  
7.4.  Mitteilungen, die gegen das Redaktionsstatut, gegen 

gesetzliche Vorschriften, gegen die guten Sitten oder 
gegen die Interessen der Gemeinde Ortenberg oder 
ihrer Vertreter verstoßen, werden zurückgewiesen. 

 
8. Verantwortung
8.1.  Verantwortlich für die amtlichen Mitteilungen ist der 

Bürgermeister der Gemeinde Ortenberg oder seine 
Stellvertretung im Amt. Ausgenommen sind die Veröf-
fentlichungen nach Nr. 4. (Fraktionsmitteilungen). 

  
8.2.  Verantwortlich für die weiteren Mitteilungen sind die 

jeweils die Beiträge bei der Redaktion einreichenden 
Vereine, Organisationen etc. 

  
8.3.  Der mit dem Druck beauftragte Verlag ist verantwortlich 

für die Anzeigen im Amtsblatt der Gemeinde Ortenberg. 
 
9. Gewährleistung
Eine Gewährleistung, insbesondere auf die Platzierung von 
Veröffentlichungen, für deren vollständigen und richtigen 
Abdruck sowie die Folgen, die aus einer versehentlichen 
Unterlassung oder Fehlerhaftigkeit der Veröffentlichung 
entstehen, wird durch die Gemeinde Ortenberg ausdrück-
lich ausgeschlossen. 
 
10. Inkrafttreten
Das Redaktionsstatut der Gemeinde Ortenberg für das 
„Amtsblatt der Gemeinde Ortenberg“ wurde am 18. 
Dezember 2023 vom Gemeinderat beschlossen und tritt mit 
der Veröffentlichung im Amtsblatt vom 22. Dezember 2023 
in Kraft. 
  
Ortenberg, den 22.12.2023 
gez. Markus Vollmer 
Bürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung  

Marktordnung  
Ortenberger Feierabendmarkt 

  
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württ-
emberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 
2000, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Ortenberg am 18. Dezember 2023 folgende 
Marktordnung als Satzung beschlossen:  
  

Präambel 
Der Ortenberger Feierabendmarkt (FAM) wird seit Mai 2022 
abgehalten. 
  
Die Marktordnung soll Grundlage sein, um den Besuchern 
und den Anbietern/Standinhabern (Marktbeschicker) des 
FAM ein attraktives Marktumfeld bieten zu können. 
  
Der FAM versteht sich als integraler Bestandteil der 
Ortskern erneuerung und der Neugestaltung und Vitalisie-
rung des Dorfplatzes als der Ortsmitte von Ortenberg. Er soll 
als Impuls für Gastronomie, Dienstleistungen und den 
Einzelhandel sowie das gesellschaftliche Zusammenleben 
in Ortenberg verstanden werden. 
  
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbe-
zeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in 
dieser Marktordnung die männliche Form verwendet. 
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Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehand-
lung grundsätzlich für alle Geschlechter. 
  

§ 1 
Öffentliche Einrichtung 

Die Gemeinde Ortenberg betreibt den FAM als öffentliche 
Einrichtung. 
  
Sie vergibt die Organisation und die Durchführung an Dritte 
als den Veranstaltern, die diese Aufgabe ehrenamtlich und 
unentgeltlich wahrnehmen. 
  
Dies sind zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese 
Marktordnung 
Dr.Trutz-Ulrich Stephani, Beate Lottermoser und Klaus 
Lange (Veranstalter). 
  
Die Gemeinde Ortenberg kann jederzeit Personen von der 
Durchführung entbinden oder für die Durchführung andere 
Personen benennen. 
  

§ 2 
Platz, Zeit und Öffnungszeiten 

1. Der FAM findet auf dem Dorfplatz vor dem Rathaus 
statt und kann bei Bedarf und Zustimmung der 
Gemeinde auf die umliegenden Flächen erweitert oder 
verlegt werden (Marktbereich).

2. Der FAM findet grundsätzlich von Anfang Main bis 
Ende September immer mittwochs (nur werktags) in 
der Zeit von 16:30 Uhr – 20:00 Uhr statt. Die Veran-
stalter können darüber hinaus weitere Termine – etwa 
im April oder Oktober – benennen. Bei gleichzeitigen 
Vereins- oder anderen Veranstaltungen kann der Markt 
ausfallen oder verlegt werden. Dies wird vorher über 
das Amtsblatt der Gemeinde Ortenberg im amtlichen 
Teil öffentlich bekannt.

3. Der FAM findet grundsätzlich bei jeder Witterung statt. 
Die Veranstalter können jedoch im Einzelfall die Durch-
führung des FAM auch kurzfristig absagen.

 
§ 3 

Gegenstände des Marktverkehrs 
Auf dem FAM dürfen folgende Waren des täglichen Bedarfs 
angeboten werden: 
  
1. Lebensmittel im Sinne des § 1 des Lebensmittel- und 

Bedarfsgegenständegesetzes 
2. Produkte des Obst- und Gartenbaues, der Land- und 

Forstwirtschaft und der Fischerei, 
3. rohe Naturerzeugnisse mit Ausnahme des größeren Viehs, 
4. Holz-, Korb-, Stroh-, Woll- und Töpferwaren, 
5. Bastelartikel, 
6. Kunsthandwerkliche Artikel, 
7. Textilien, 
8. Speisen und Getränke zum sofortigen Verzehr. 
  
In Einzelfällen ist es auch zulässig, Waren im Umhergehen 
anzubieten und Werbematerial aller Art oder sonstige 
Gegenstände anzubieten oder zu verteilen, 
  

§ 4 
Zutritt 

Die Gemeinde und die Veranstalter können aus sachlich 
gerechtfertigtem Grund im Einzelfall den Zutritt je nach den 
Umständen befristet oder nicht befristet oder räumlich 
begrenzt untersagen. 
  
Ein sachlich gerechtfertigter Grund liegt insbesondere vor, 
wenn gegen diese Satzung oder gegen eine aufgrund dieser 

Satzung ergangene Anordnung gröblich oder wiederholt 
verstoßen wird. 
  

§ 5 
Standplätze 

1. Auf dem FAM dürfen Waren nur von dem zugewiesenen 
Standplatz durch Anbieter (Marktbeschicker) aus 
verkauft werden. Die Zuweisung eines Standplatzes 
erfolgt auf Antrag durch die Veranstalter auf Dauer oder 
für einen bestimmten Zeitraum für eine bestimmte 
Produktpalette.

2. Veranstalter und die Gemeinde als Träger erheben keine 
Standgebühren, bitten aber um Spenden zur Deckung 
der Kosten und darüber hinaus für soziale Zwecke.

3. Ein Rechtsanspruch auf Zuweisung oder Beibehaltung 
eines bestimmten Standplatzes besteht nicht. Der 
Marktbeschicker ist nicht berechtigt den Standplatz 
ohne Zustimmung der Veranstalter zu tauschen oder zu 
überlassen.

4. Ist der Standplatz nicht spätestens ¼ Stunde vor 
Beginn des Marktes bezogen, kann der Standplatz 
durch die Veranstalter anderen Marktbeschickern zuge-
wiesen werden.

5. Sofern Marktbeschicker planen, an bestimmten Markt-
tagen nicht teilzunehmen, sind diese vor der ersten Teil-
nahme anzugeben.

6. Die Zuweisung eines Standplatzes erfolgt auf Antrag 
durch die Veranstalter für einen bestimmten Zeitraum 
(Dauererlaubnis) oder für einzelne Tage (Tageser-
laubnis). Die Veranstalter weisen die Standplätze nach 
den marktbetrieblichen Erfordernissen zu. Es besteht 
kein Anspruch auf Zuweisung oder Behalten eines 
bestimmten Standplatzes. Die Bestimmung über die 
Anzahl der Stände, sowie deren Lage bleibt der 
Gemeinde vorbehalten.

7. Die Veranstalter wählen die Bewerber nach Gesichts-
punkten der Attraktivität und der angebotenen Waren 
aus. Dabei achtet sie auch auf das Qualitätsniveau der 
Bewerber und auf ein ausgewogenes und möglichst 
vielseitiges Warenangebot. Die Auswahl erfolgt ferner 
unter Berücksichtigung von Platzbedarf und Platzan-
gebot, der Art des Verkaufsstandes sowie nach dem 
zeitlichen Eingang der Bewerbungen.

8.  Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn ein sachlich 
gerechtfertigter Grund vorliegt.

   Ein sachlich gerechtfertigter Grund für die Versagung 
liegt insbesondere vor, wenn 

  -  Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der 
Benutzer die für die Teilnahme am FAM erforderliche 
Zuverlässigkeit nicht besitzt oder 

   - der zur Verfügung stehende Platz nicht ausreicht. 
9.    Eine erteilte Erlaubnis kann widerrufen werden, wenn 

ein sachlich gerechtfertigter Grund vorliegt. Ein sachlich 
gerechtfertigter Grund für den Widerruf liegt insbeson-
dere vor, wenn 

  - der Standplatz wiederholt nicht benutzt wird, 
  -  der Platz des FAM ganz oder teilweise für bauliche 

Änderungen oder andere öffentliche Zwecke benötigt 
wird, 

  -  der Inhaber der Erlaubnis oder dessen Bedienstete 
oder Beauftragte erheblich oder trotz Mahnung wieder-
holt gegen die Bestimmungen dieser Marktordnung 
verstoßen haben. 

  
§ 6 

Auf- und Abbau 
Waren, Verkaufseinrichtungen und sonstige Betriebsgegen-
stände dürfen frühestens eine Stunde vor Beginn der Markt-
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zeit angefahren, ausgepackt oder aufgestellt werden. Sie 
müssen spätestens zwei Stunden nach Beendigung der 
Marktzeit vom Marktplatz entfernt sein. 
  

§ 7 
Verkaufseinrichtungen 

1. Als Verkaufseinrichtungen auf dem Marktplatz sind nur 
Verkaufswagen, -anhänger und -stände zugelassen. 
Sonstige Fahrzeuge dürfen während der Marktzeit auf 
dem Marktplatz nicht abgestellt werden.

2. Verkaufseinrichtungen müssen standfest sein und 
dürfen nur in der Weise aufgestellt werden, dass die 
Bodenoberfläche nicht beschädigt wird. Sie dürfen 
ohne Erlaubnis der Veranstalter weder an Bäumen und 
deren Schutzvorrichtungen noch an Verkehrs-, 
Energie-, Fernsprech- oder ähnlichen Einrichtungen 
befestigt werden.

3. Die Marktbeschicker haben an ihren Verkaufsständen 
an gut sichtbarer Stelle ihren Familiennamen mit minde-
stens einem ausgeschriebenen Vornamen sowie ihre 
Anschrift in deutlich lesbarer Schrift anzubringen.

4. Marktbeschicker, die eine Firma führen, haben 
außerdem ihre Firma in der vorbezeichneten Weise 
anzugeben.

5. Das Anbringen von anderen als in Absatz 5 genannten 
Schildern, Anschriften und Plakaten sowie jede 
sonstige Reklame ist innerhalb der Verkaufseinrich-
tungen in angemessenem, üblichen Rahmen gestattet 
und nur soweit es mit dem Geschäftsbetrieb des Markt-
beschickers in Verbindung steht.

 
§ 8 

Verhalten auf dem FAM 
 

1. Alle Teilnehmer am Marktverkehr haben mit dem 
Betreten des FAM die Bestimmungen dieser Marktord-
nung sowie die Anordnungen der Veranstalter zu 
beachten. Die allgemein geltenden Vorschriften, insbe-
sondere die Gewerbeordnung, die Preisauszeich-
nungsverordnung, das Lebensmittel-, Hygiene- und 
Baurecht sind zu beachten.

2. jeder hat sein Verhalten auf dem Marktplatz und den 
Zustand seiner Sachen so einzurichten, dass keine 
Person oder Sache geschädigt, gefährdet oder mehr 
als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder 
belästigt wird. 

3. Den Beauftragten der zuständigen amtlichen Stellen ist 
jederzeit Zutritt zu den Standplätzen und Verkaufsein-
richtungen zu gestatten. 
Alle im Marktverkehr tätigen Personen haben sich 
ihnen gegenüber auf Verlangen auszuweisen. 

  
§ 9  

Lebensmittel und Waren 
(1)  Die Marktbeschicker müssen sich die Zustimmung der 

Veranstalter für die Gestaltung und ggf. die Erweiterung 
seiner Produktpalette einholen. 

  
(2)  Die Marktbeschicker haben die gesetzlichen Bestim-

mungen beim Umgang mit den von ihm feilgebotenen 
Lebensmitteln und Waren zu beachten. 

  
(3)  Zu einer besseren Information der betroffenen Verbrau-

cher ist der Nachweis von Allergenen in Lebensmitteln 
deutlich sichtbar anzuzeigen. 

  
§ 10  

Sauberhaltung auf dem FAM 
(1)  Der Marktbereich ist sauber zu halten. Abfälle dürfen 

nicht eingebracht werden. 
  
(2)  Sämtliche Abfälle in, vor und um seinen Standbereich 

haben die Marktbeschicker zu entsorgen. 
  
(3)  für Marktbesucher sind im Standbereich entsprechend 

Abfallbehälter zur Verfügung zu stellen. 
  
(4)  Verpackungsmaterial, Marktabfälle und marktbedingten 

Kehricht von ihren Standplätzen und den angrenzenden 
Flächen nach Beendigung des FAM mitzunehmen. 

  
(5)  Die Verwendung von Verpackungsmaterial ist auf ein 

Minimum zu reduzieren; auf umweltgerechtes Verhalten 
ist zu achten. 

  
§ 11 

Ordnungswidrigkeiten 
Ordnungswidrig i.S. von § 142 Abs. 1 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig gegen eine Vorschrift dieser Wochenmarkt-
satzung über 
1. den Zutritt gemäß § 4, 
2. den Verkauf vom zugewiesenen Standplatz nach § 5 Abs. 

1, 
3. den Auf- und Abbau nach § 6, 
4. die Verkaufseinrichtungen nach § 7 Nr. 1 bis 4, 
5. die Plakate und die Werbung nach § 7 Nr. 5 
6. das Verhalten auf dem FAM nach § 8 Nr.. 1 und 2, 
7. die Ausweispflicht nach § 8 Nr. 3, 
8. die Verunreinigung des Platzes nach § 10, 
9. die Reinigung der Standplätze nach § 10 Abs. 2 und 4 

verstößt. 
  

§ 12 
Inkrafttreten 

Diese Marktordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 
  
Ortenberg, den 22.12.2023 
gez. Markus Vollmer 
Bürgermeister 
  
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder von auf Grund der Gemeindeordnung erlas-
sener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde Ortenberg geltend gemacht worden ist; der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind. 

Damals!

Im Gemeindearchiv befindet sich eine Menge an histo-
rischen Fotografien. Daher veröffentlichen wir an dieser 
Stelle regelmäßig Motive aus vergangener Zeit. Gerne 
verwenden wir auch Beiträge aus der Bevölkerung. Wenn 
Sie also interessante Bilder besitzen und veröffentlichen 
wollen, dann sind wir für eine leihweise Überlassung 
dankbar! 
Die Bilder können auch unter www.ortenberg.de eingesehen 
werden. Die Sammlung wird fortlaufend erweitert.  
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Ein Schnappschuss aus den 1980er Jahen: Die Männer des 
Bauhofs schmücken den Christbaum auf der Straßenkreu-
zung im Käfersberg. Ein immer wieder viel diskutierter 
Standplatz, bei dem sich Verkehrssicherheit und Stattlich-
keit des Baumes entgegen standen. Seit diesem Jahr steht 
der Baum nun einige Meter versetzt auf der Grünfläche vor 
dem Vogtskeller.  

Genuss mit allen Sinnen: Jetzt DORT-Veranstalter 2024 
werden! 
Der „Donnerstag in der Ortenau“ ist ein beliebter Event-Tag 
im Ortenaukreis, der die vielfältige Kultur mit kulinarischer 
Exzellenz verbindet. 
Für das neue Jahr sind wieder leidenschaftliche Veranstalter 
im Ortenaukreis gesucht, die sich mit ihren einzigartigen 
Ideen und Events am Veranstaltungsformat DORT betei-
ligen. Egal ob Privatperson, Vereinsgruppen oder 
Kommunen, alle kulturell-kulinarischen Events an einem 
Donnerstag von Mai bis Dezember sind herzlich willkommen. 
Wer Teil der DORT-Veranstaltungsreihe 2024 werden möchte, 
kann sich bis zum 28. Januar bei der Tourismusabteilung 
des Landratsamtes Ortenaukreis unter tourismus@ortenau-
kreis.de oder unter Telefon 0781 805 1727 anmelden. Weitere 
Informationen und das Anmeldeformular erhalten Interes-
sierte unter https://www.ortenau-tourismus.de/unsere-
region/Aktuelles. 
  
Fachtag Soziale Landwirtschaft 
Zu einem Fachtag zum Thema Soziale Landwirtschaft lädt 
das Landwirtschaftsamt des Ortenaukreises im Rahmen 
einer Kooperationsveranstaltung mit den Landratsämtern 
Calw, Esslingen, Heidenheim, Hohenlohekreis, Ostalbkreis, 
Schwarzwald-Baar-Kreis, Schwäbisch Hall und Waldshut 
interessierte Hofinhaberinnen und -inhaber ein. Der Fachtag 
findet am Dienstag, 23. Januar 2024, im Bauernhofcafé „Im 
Höfle“ in 72127 Kusterdingen bei Tübingen statt. 
Die Soziale Landwirtschaft verbindet pädagogisch-thera-
peutische Angebote mit dem Lebens- und Arbeitsfeld Land-
wirtschaft. Sie bietet Kindern einen Lernort, Menschen mit 
Handicap einen Arbeits- oder Therapieplatz, Senioren mit 
und ohne Demenz die Begegnung mit Tieren und Pflanzen 
und vielleicht sogar einen Wohnort. 

Beim Fachtag beleuchtet die Referentin Rebecca Kleinheitz 
vom Netzwerk Alma die Chancen und Potenziale für die 
Beteiligten in der Sozialen Landwirtschaft, Theresia Nüßlein 
von der Landesanstalt für Landwirtschaft in Bayern skizziert 
den Spagat zwischen sozialem Engagement und Ökonomik 
der landwirtschaftlichen Betriebe. Außerdem berichten die 
landwirtschaftlichen Betriebe Bosch aus Herbrechtingen 
und Bilger aus Sulz a.N.-Sigmarswangen von ihren Praxiser-
fahrungen. Teil des Fachtages ist zudem die Betriebsbe-
sichtigung des Berghofs in Tübingen-Lustnau, wo Thorsten 
Bock seine Arbeit mit Jugendlichen vorstellt. 
Die Teilnahmegebühr für den Fachtag beträgt 26 Euro 
zuzüglich einer verpflichtenden Verpflegungspauschaule in 
Höhe von 30 Euro. Eine Anmeldung ist bis 12. Januar 2024 
unter www.forum-ernaehrung-hdh.de im Bereich Anmel-
dung Veranstaltungen erforderlich. Auf der gleichen Seite 
unter der Rubrik Publikationen findet sich ein Infoflyer zum 
Download. 
  
Gemeinsamer Antrag: Auszahlungen der landwirtschaft-
lichen Förder- und Ausgleichszahlungen für 2023 ange-
laufen 
Wie das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz Baden-Württemberg informiert, sind die 
Auszahlungen für die Förder- und Ausgleichsleistungen für 
die landwirtschaftlichen Unternehmen aus dem Gemein-
samen Antragsverfahren (GA) 2023 angelaufen. Danach 
erfolgen Mitte Dezember die ersten Auszahlungen. 
Auch im Ortenaukreis werden in 2023 Gelder für die 
Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AZL), die Steil-
lagenförderung für Grünland (SLG) und den EU-Direktzah-
lungen bei 90 Prozent der Antragssteller ausbezahlt werden 
können. In Summe werden den landwirtschaftlichen Unter-
nehmen bzgl. der genannten Maßnahmen ca. 13 Millionen 
Euro als Ausgleich für erhöhte Standards und der natür-
lichen Benachteiligung zur Verfügung gestellt. 
Aufgrund einer IT-Umstellung des Landes kam es zunächst 
zu einer verzögerten Bearbeitung. „Die Verärgerung darüber 
ist nachvollziehbar, da diese Mittel dringend notwendig 
sind, um die Bewirtschaftung unserer vielfältigen Kultur-
landschaft aufrechtzuerhalten,“ betont Diana Kohlmann, die 
für die Landwirtschaft zuständige Dezernentin des Ortenau-
kreises. „Ich bin froh, dass eine Auszahlungsquote im ersten 
Zahlungslauf nun in dieser Höhe möglich sein wird – dank 
der hohen Motivation der Kolleginnen und Kollegen im Amt 
für Landwirtschaft, die in den Abendstunden und samstags 
alle offenen Bearbeitungsfenster im IT-System zur Antrags-
bearbeitung genutzt und alle nötigen Informationen ins 
System eingegeben haben“, so Kohlmann weiter. 
  
Lehrgang zum Sachkundenachweis Pflanzenschutz 
Das Amt für Landwirtschaft des Ortenaukreises bietet im 
Frühjahr 2024 einen Lehrgang Sachkundennachweis Pflan-
zenschutz im Ackerbau und parallel im Weinbau an. Die fünf 
Kursabende finden am 20. und 27. Februar sowie am 5., 12. 
und 18. März von 19 bis 22 Uhr statt; die Abschlussprü-
fungen sind am 20. März 2024 geplant. 
Der Sachkundenachweis Pflanzenschutz ist Teil der guten 
fachlichen Praxis und Voraussetzung für den Kauf und die 
Anwendung von Pflanzenschutzmittel im Ackerbau und 
Weinbau. Falls keine erfolgreiche Ausbildung z.B. im Beruf 
Landwirt/in, Gärtner/in, Winzer/in, Forstwirt/in vorliegt, kann 
durch eine erfolgreiche Prüfung nach der Sachkundeverord-
nung der Nachweis erlangt werden. 
Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt und der Kurs ist kosten-
pflichtigen. Weitere Infos sowie Anmeldungen hierzu sind 
bis zum 2. Februar 2024 online über die Internetseite des 
Landratsamt Ortenaukreis unter www.ortenaukreis.de im 
Bereich Landwirtschaftsamt oder unter dem Direktlink 
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https://ortenaukreis.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Start-
seite/Veranstaltungen unter dem Stichpunkt „Veranstal-
tungen“ möglich. 
  
„Spitze auf dem Land“: Innovative Unternehmen können 
Förderung erhalten 
Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie im Fokus 
Nachdem erst kürzlich „Meißner Toranlagen GmbH“ aus 
Kehl, „Neumaier Industry GmbH & Co.KG“ aus Haslach und 
die „Schwarzwald Holzbausysteme GmbH“ aus Friesen-
heim in das Förderprogramm „Spitze auf dem Land! Tech-
nologieführer für Baden-Württemberg“ aufgenommen 
wurden, ruft das Landratsamt Ortenaukreis weitere innova-
tions- und investitionsbereite Unternehmen im Ländlichen 
Raum des Ortenaukreises dazu auf, bis zum 29. Februar 
2024 Förderanträge über ihre Stadt- oder Gemeindeverwal-
tung beim Regierungspräsidium Freiburg zu stellen. 
„Gerade in den vielen innovativen klein- und mittelstän-
dischen Unternehmen in der Ortenau steckt enormes Poten-
zial, das es durch die umfassenden Investitionszuschüsse 
des Förderprogramm auszuschöpfen gilt“, motiviert Diana 
Kohlmann, Dezernentin für den Ländlichen Raum des 
Ortenaukreises, die Betriebe im Kreis, sich zu bewerben. 
Durch die Zuschüsse sollen attraktive Arbeitsplätze und 
neue Perspektiven im Ländlichen Raum geschaffen werden 
und somit die ausgeglichene Struktur und die Wettbewerbs-
fähigkeit des Landes erhalten bleiben. 
19 Unternehmen aus dem Ortenaukreis haben seit 
Programmbeginn im Jahr 2014 von der Förderlinie profitiert. 
Auch in der aktuellen Tranche der Förderperiode 2021 bis 
2027 stehen für umfassende Investitionen kleiner und mitt-
lerer Betriebe in Baden-Württemberg mit weniger als 100 
Vollzeit-Stellen mit dem Potential zur Technologieführer-
schaft Zuschüsse aus Landes- und EU-Mitteln aus dem 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Verfügung. Ein 
besonderer Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die Baden-
Württemberg in den Bereichen Kreislaufwirtschaft und Bioö-
konomie voranbringen. Gefördert werden Gebäude-, 
Maschinen- und Anlageninvestitionen zur Entwicklung und 
wirtschaftlichen Nutzung neuer oder vorhandener eigener 
Produkte und Dienstleistungen. Sie können einen Zuschuss 
zwischen mindestens 200.000 Euro und höchstens 500.000 
Euro erhalten. 
Weiterführende Informationen zu den Fördervorausset-
zungen finden interessierte Unternehmen auf der Internet-
seite des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz Baden-Württemberg unter dem 
Direktlink Spitze auf dem Land! Technologieführer für 
Baden-Württemberg – EFRE 2021-2027 (efre-bw.de) oder 
auf der Seite des Ministeriums unter www.mlr.baden-wuertt-
emberg.de. 

 
Stadt Offenburg

Öffnungszeiten der Kultur an den Festtagen 
An den Feiertagen in den Winterferien haben die meisten 
städtischen Kultureinrichtungen in Offenburg geschlossen. 
Der 26.12.2023 und die Zeit zwischen den Jahren ermög-
licht jedoch besinnliche Ausflüge in die Kultur. Die 
Öffnungszeiten im Detail: 
  
Das Museum im Ritterhaus hat am 
24.12, 25.12., 31.12.2023 sowie am 01.01.2024 geschlossen. 
Dazwischen empfängt das Museum seine Besucher zu den 
regulären Öffnungszeiten. 
Der Salmen schließt am 23.12., 24.12. sowie am 31.12.2023. 
An den anderen Tagen gelten die regulären Öffnungszeiten. 

Am 2. Weihnachtsfeiertag sind Besucher*innen im Museum 
und Salmen also herzlich willkommen. 
  
Die Stadtbibliothek hat vom 27.12. bis 30.12.2023 geöffnet. 
Geschlossen ist sie vom 24. bis 26.12. sowie vom 31.12.2023 
bis 2.01.2024. Die Außenrückgabe ist ab dem 23.12. um 13 
Uhr sowie ab dem 30.12.2023 um 13 Uhr bis nach den 
Schließtagen außer Betrieb. 
  
Die Städtische Galerie schließt am 24.12. und am 31.12.2023. 
Dazwischen gelten die normalen Öffnungszeiten, an 
Montagen und Dienstagen hat die Galerie geschlossen. 
  
  
Donnerstag, 28.12.2023, 10.30 - 12.30 Uhr 
Museum im Ritterhaus Offenburg 
Naturkunde-Podcast 
  
Am Donnerstag, 28. Dezember 2023 um 10.30 Uhr,  lädt 
das Museum im Ritterhaus zu einem Kurs für Jugendliche 
ab 10 Jahren ein. 
Wer hat Lust, sich mit einem interessanten Thema rund um 
die Wald-Land-Fluss-Ausstellung genauer auseinanderzu-
setzen und anderen Kindern davon zu erzählen? Und das 
als Podcast? In diesem Kurs lernen Kinder ab 10 Jahren wie 
sie das Thema aufbereiten und im transportablen Sound-
Studio von Alexander Weigand Beiträge aufnehmen und 
schneiden! Los geht’s, Band ab! 
  
Gebühr 4,50 €. Mit Alexander Weigand.
Anmeldung bis Vortag 14 Uhr an museum@offenburg.de 
oder Tel. 0781 822577. 

 
Agentur für Arbeit

Die Arbeitsagentur Offenburg informiert: 
„Projekt ICH“ – Die individuelle Beratung für Ihre beruf-
liche Zukunft 
  
Die Berufsberatung im Erwerbsleben in der Region Ortenau 
berät Sie neutral und kostenfrei bei allen Fragen rund um 
Ihre beruflichen Perspektiven und Entwicklungsmöglich-
keiten auf Ihrem individuellen Berufsweg. 
Sie sind erwerbstätig und möchten sich beruflich umorien-
tieren oder sich beruflich weiterentwickeln? Sie planen nach 
der Familien- oder Pflegephase einen beruflichen Wieder-
einstieg oder möchten einen Berufsabschluss nachholen? 
Sie haben Ihre Ausbildung oder das Studium beendet und 
wissen nicht, wie Sie beruflich Fuß fassen können? 
Am Mittwoch, 10. Januar finden persönliche Beratungster-
mine zwischen 15 – 18 Uhr im Gebäude der Volkshochschule 
Offenburg (Kulturforum), Amand-Goegg-Straße 2, Raum 101 
statt. 
Nur mit Voranmeldung bis zum 5. Januar unter der E-Mail-
Adresse: Offenburg.Berufsberatung-im-Erwerbsleben@
arbeitsagentur.de mit dem Betreff „VHS Offenburg“. 
Sie erhalten eine Bestätigungs-Mail mit Ihrem Termin 
(Gesprächsdauer etwa 45 Minuten). 
 

Abwasserzweckverband „Raum Offenburg“ 

Der Abwasserzweckverband „Raum Offenburg“ hat in der 
Zeit vom 23. Dezember 2023 bis 1.Januar 2024 geschlossen. 
Bei Störungen am Kanalnetz ist die Bereitschaft unter der 
Tel. Nr. 0781-24414 zu erreichen.  
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Kindergarten, Schule 
und Weiterbildung

Hochschule Offenburg 

Berufsbegleitender Master Digitale Wirtschaft / Industrie 
4.0 (DIW)  
Online-Infos finden am Mittwoch, 17. Januar 2024, und 
Donnerstag, 15. Februar 2024, jeweils ab18 Uhr statt. 
Studiendekan Prof. Dr. Dirk Velten informiert alle Weiterbil-
dungswilligen an diesen Terminen darüber, wie der in Teil- 
und Vollzeit studierbare interdisziplinäre Studiengang struk-
turiert und organisiert ist. Neben der Frage wieviel Zeit und 
Geld das Studium kostet, geht es dabei vor allem um die 
Chancen und das Potenzial, die in der berufsbegleitenden 
Weiterbildung liegen. Nach der etwa 30-minütigen Einfüh-
rung in den Studiengang, steht Professor Velten den Teil-
nehmenden im Anschluss auch für persönliche Fragen zur 
Verfügung. 
Für Berufstätige aus technischen oder im technisch-
betriebswirtschaftlichen Bereichen, die sich für 2024 vorge-
nommen haben, einfach im Beruf zu bleiben und ihre Karri-
erechancen zu verbessern, ist der berufsbegleitende 
Masterstudiengang genau richtig. 
Interessierte können sich jederzeit kostenlos und unver-
bindlich per E-Mail an doerte.roessler@hs-offenburg.de zu 
einer der Online-Informationsveranstaltung anmelden. Die 
weiteren Informationen werden ihnen dann rechtzeitig vor 
dem Infoabend per E-Mail zugeschickt. 
  

Vereine und Organisationen

Feuerwehr Ortenberg
www.ffw-ortenberg.de

Weihnachten 2023 
In wenigen Tagen ist das Jahr 2023 Geschichte und es war 
für uns ein „ruhiges“ Feuerwehrjahr. Von größeren Einsätzen 
sind wir verschont geblieben und wir hoffen, dass sich dies 
in den letzten Tagen des Jahres auch nicht mehr ändern 
wird. 
  
Vorfreude ist die schönste Freude! 
Unser jetziges Löschfahrzeug das LF8/6 ist in die Jahre 
gekommen, weshalb hier eine Neubeschaffung ansteht. Wir 
von der Feuerwehr haben uns dieses Jahr intensiv mit der 
neuen Technik auseinandergesetzt und in Anbetracht der 
Bedürfnisse unserer Gemeinde ein neues Löschfahrzeug 
der Gemeindeverwaltung vorgeschlagen.
Der Auftrag für die Neubeschaffung ist zwischenzeitlich 
vergeben, so dürfen wir uns auf ein neues Löschfahrzeug 
freuen, welches im Jahr 2025 in unserem Feuerwehrge-
rätehaus stehen wird. 
  
Wir wünschen allen Kameradinnen und Kameraden, allen 
Freunden und Gönnern der Feuerwehr und allen Einwoh-
nern von Ortenberg eine frohe, friedliche, ruhige, besinn-
liche und gesegnete Weihnacht 2023, sowie alles Gute, 
Gesundheit und viel Glück für das Neue Jahr 2024. 
  
Der Feuerwehrausschuss 

Gertrud-von-Ortenberg
Bürgerstiftung

Weihnachtszeit-Geschenkezeit 
Die Gertrud-von-Ortenberg-Bürgerstiftung empfiehlt zur 
Adventszeit und zum Weihnachtsfest die passenden Menue-
begleiter. Die Ortenberger Stifterweine, ein fruchtiger Ries-
ling und ein kräftiger Spätburgunder Rotwein, eignen sich 
auch gut als kleines Mitbringsel in den Weihnachtstagen 
und natürlich zum festlichen Weihnachtsessen. 
Immer nach dem Leitsatz „lokal gespendet-lokal verwendet“, 
gehen von jeder gekauften Flasche Wein zwei EUR an die 
Bürgerstiftung und unterstützen damit verschiedenste 
Projekte in unserer Heimatgemeinde. Der Stifterwein ist 
erhältlich sowohl im Hofladen der Kiefer Obstwelt in Orten-
berg im Allmendgrün, als auch in der Weinmanufaktur 
Gengenbach-Offenburg in Gengenbach. 
  
Die Gertrud-von-Ortenberg-Bürgerstiftung wünscht der 
gesamten Einwohnerschaft ein schönes Weihnachtsfest 
und einen guten Start ins neue Jahr 2024.  

 

Soziales Netzwerk Ortenberg e.V.
www.sono-ortenberg.de

„Ein Dorf hilft sich selbst“ 
Getreu diesem Motto möchten wir für Sie da sein. Folgende 
Angebote können wir derzeit machen: 
  
SoNO-Erzählcafé! 
Das Erzähl-Café macht Pause. Wir beginnen wieder am 
Mittwoch, den 10. Januar 2024, wie gewohnt um 15 Uhr. 
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Bis dahin bleibt alle gesund. Das Erzählcafé-Team wünscht 
frohe Weihnachten und einen guten Start ins Neue Jahr. 
  
MITTENDRIN - Mehrgenerationentreff in Ortenberg
....für Alteingesessene und Neuzugezogene jeden Alters. 
Wir treffen uns jeden 2. Donnerstag im Monat nachmittags 
im Atrium, Untere Matt 5 in Ortenberg  

Das nächste Treffen findet am
Donnerstag, den 11. Januar 2024 um 16 Uhr statt, das 

Thema:
Neujahrstreff mit Glühwein, Apfelpunsch und 

wärmendem Beisammensein. 

Wir lassen das Jahr 2023 bei schönen Ortenberg-Fotos und 
im gemeinsamen Erinnern Revue passieren und beleuchten 
das Neue Jahr 2024.
Für warme und kalte Getränke ist gesorgt – wer mag, kann 
gerne die Weihnachtsgebäck-Überbleibsel mitbringen, ganz 
nach dem Motto „Altes abschließen, Platz für Neues 
schaffen“... das gilt auch für die Jahresbriefe, die in einer 
„stillen Ecke“ nach Belieben geschrieben werden können. 
  
Vorausschau:
Im Februar findet kein Treffen statt, da in dem Monat der 2. 
Donnerstag auf den „Schmutzigen“ fällt.
Das Treffen am 14. März 2024 wird in der Schulküche 
(Grundschule Ortenberg) umgesetzt: wir backen auf Wunsch 
einer lieben Teilnehmerin gemeinsam Osterhasenplätzchen.
Wir freuen uns auf Dich, auf Euch, auf Sie! 
  
Fahrdienste 
Sie haben einen Fahrwunsch zum Arzt, Friseur, Kranken-
gymnastik oder andere Ziele und möchten auch wieder 
zurückgebracht werden. 
Dann richten Sie bitte Ihre Fahrwünsche von Montag bis 
Freitag (mindestens drei Tage vor dem gewünschten Fahr-
termin) an Renate Rieder Tel: 97 06 33 00. 
  
Nachbarschaftshilfe  
Interesse an einer stundenweisen häuslichen Betreuung für 
sich selbst oder einen betreuungsbedürftigen Angehörigen? 
  
- Hilfe im Haushalt/hauswirtschaftliche Versorgung: z.B. 
Wäschepflege, Zubereitung von 
 Mahlzeiten, beim Einkaufen und Besorgungen 
- Besuchs- und Begleitdienste: z.B. zum Arzt, Friseur, auf 
den Friedhof, bei Sparziergängen 
- Förderung der Lebensqualität durch Gespräche, Ausgehen, 
Vorlesen, Spielen 
  
Rufen Sie einfach unter Tel: 97 06 33 00  an (Renate Rieder) 
oder E-Mail: ambulante-dienste@sono-ortenberg.de 
  
Grundschulkinderbetreuung    
SoNO führt im Auftrag der Gemeinde die Betreuung der 
Ortenberger Grundschul-Kinder von Montag bis Freitag an 
Schultagen bis 16.30 Uhr durch, ebenso die Essensausgabe 
in der Schulmensa.  

Näheres zur Betreuung und zum Betreuungsvertrag unter 
www.sono-ortenberg.de.  Hier ist auch ein Link zum 
Essens- Bestellsystem zu finden mit Informationen. 
  
Hühnergarten 
Mit dem „Hühnergarten“ hat SoNO einen neuen Ort zum 
Ausruhen, zur Beobachtung der Tiere und zur Begegnung 
mit anderen geschaffen. Die beschattete Plattform mit Tisch 
und Bänken findet man zwischen der Kirche und der rück-
wärtigen Seite des Seniorenzentrums „Sternenmatt“. 
  
SoNO Büro im Rathaus Ortenberg, Dorfplatz 1, 77799 Orten-
berg 
Tel.Nr. 97 06 33 00 
Email-Adresse: info@sono-ortenberg.de 
Homepage: www.sono-ortenberg.de 
  
Sprechzeit Montag von 11:00 – 13:15 Uhr (Renate Rieder) 
Im Untergeschoss des Rathauses, hier befindet sich neben 
dem Büro auch ein Briefkasten. 
  
  

Frohe Weihnachten und alles Gute für 2024 
Ein Jahr voller kleiner und großer Krisen in der Welt neigt 
sich dem Ende zu. Zeit zum Inne halten und Danke zu sagen 
an alle, die unseren Turnverein durch ihr Engagement am 
Laufen hielten und unseren Mitgliedern und Teilnehmern 
viele sportliche und gesellige Stunden ermöglichten. 
Vielen Dank unseren Trainerinnen und Trainern und allen 
Vorstandsmitgliedern, ganz gleich ob tätig im Jugendvor-
stand, der Vorstandschaft unseres Fördervereins oder im 
Gesamtvorstand. Herzlichen Dank auch unseren stillen 
Helfern, unseren Förderern und Partnern sowie den Inse-
renten in unserem TVO-Aktuell. Ohne ihr aller Zutun wäre 
der Turnverein so nicht möglich. 
  
Ihnen allen, sowie der gesamten Bevölkerung wünschen wir 
Frohe Weihnachten und alles Gute für 2024. 

Eure Vorstandschaft des TVO 
  
U12 Mannschaft des TV Ortenberg hatte Heimspieltag in 
der Schlossberghalle Das TVO-Team startet in dieser 
Hallenrunde in der Landesliga Süd U12mixed. Gegner vor 
heimischer Kulisse waren die Teams vom TV Oberweier bei 
Rastatt und dem TV Öschelbronn bei Pforzheim. 
Die junge TVO-Mannschaft hatte vier Spiele bei denen zwei 
Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage zu Buche 
standen. Gegen den Tabellenführer TV Öschelbronn 1 hatte 
man an diesem Tag keine Chance und verlor glatt in zwei 
Sätzen (7:11 2:11). In den restlichen Spielen zeigten die 
Jungs tolle Spielzüge und konnten gegen TV Oberweier1 
(11:7 12:14) ein hart umkämpftes Unentschieden erreichen. 
 
Gegen den TV Oberweier2 (11:6 15:13) und den TV Ober-
weier 3 (11:6 11:8) gelang den Ortenbergern zwei Siege. 
Im neuen Jahr steht noch ein weiterer Spieltag an. Hier will 
das Team den dritten Tabellenplatz halten, was gleichzeitig 
die Qualifikation für die badische Meisterschaft bedeuten 
würde. 
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v.L.: Simon Danner, Timm Frei, Henri Link, Toni Kramer, Fa-
bio Bekavac und Timm Heimann  Foto: Verein

 

Förderverein des 
Turnverein 1903 Ortenberg e.V.

Weihnachtszeit -
Zeit, innezuhalten und das vergangene Jahr mit all seinen 

Höhen und Tiefen Revue passieren zu lassen. 
  
Die besten Wünsche zum Weihnachtsfest für alle unsere 
Mitglieder mit ihren Familienangehörigen 

des Fördervereins und des TV Ortenberg sowie allen Helfe-
rinnen und Helfern, Sponsoren und Spendern 
und der ganzen Einwohnerschaft von Ortenberg, ein 
wundervolles, besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest. 
Erholsame Feiertage sowie einen guten Start ins neue Jahr 
2024, mit viel Erfolg, Glück und Gesundheit. 
  
Das Vorstandsteam 
 

Sportverein Ortenberg
www.svortenberg.de

Frohe und besinnliche Feiertage 
  
Der Sportverein Ortenberg sowie der Förderverein wünschen 
allen Mitgliedern und fußballbegeisterten Ortenbergern 
frohe und besinnliche Weihnachtsfesttage im Kreise der 
Familien und Freunde sowie einen guten Rutsch ins neue 
Neujahr! 

 

Schützengesellschaft Ortenberg
www.sg-ortenberg.de

Frohe und besinnliche Weihnachten wünschen wir der 
Schützenfamilie mit allen Freunden und Gönnern sowie 
der gesamten Dorfgemeinschaft - 
verbunden mit dem besten Dank für die hervorragenden 
Leistungen aller
• aktiven Schützen,
• der Baubrigade,
• den Trainern und Jugendbetreuern,
• dem Wirtschaftsdienst,
• der Böllergruppe
• sowie der Vorstandschaft.
 
  
Einladung zum Neujahrsbrezelschießen – Voranzeige 
Bereits heute laden wir zu unserm beliebten Neujahrsbrezel-
schießen am Sonntag, 7. Januar 2024 
herzlich ein. Das Schützenhaus ist ab 10 Uhr geöffnet. 
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung. 
  
TERMINE: 
So. 07.01.2024 - 10 Uhr - Brezelschießen im Schützenhaus 
Sa. 20.01.2024 – Winterwanderung und Waldspeckessen 
  
  
GUT SCHUSS  & ALLE INS GOLD 
Weitere Informationen im Internet unter www.sg-ortenberg.de 

Lesespaß
für die ganze Familie!
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Tennisclub Ortenberg e.V.
 www.tennisclub-ortenberg.de

Wir wünschen allen unseren Mitgliedern mit Ihren Familien-
angehörigen, den Freunden unseres Vereins, sowie der 
gesamten Einwohnerschaft von Ortenberg ein besinnliches 
und friedvolles Weihnachtsfest.
Für das Jahr 2024 wünschen wir Glück, Zufriedenheit und 
vor allen Dingen Gesundheit.

Die Vorstandschaft 
 

Musikverein Ortenberg

Herzliche Weihnachtsgrüße 
Der Musikverein und die Bläserjugend wünschen Ihnen allen 
ein fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins Jahr 
2024. Allen Besuchern unserer Konzerte und Veranstal-
tungen, Gönnern und Sponsoren, Helfern und Mitgliedern 
herzlichen Dank für die Unterstützung im vergangenen Jahr. 
  
Freitagsproben am 22. und 29. Dezember 
Am heutigen Freitag, den 22. Dezember fällt die Freitags-
probe wegen des Weihnachtssingen aus. Wir wünschen 
dem Gesangverein viel Erfolg bei seiner Veranstaltung. Wir 
freuen uns, dass hierbei auch wieder die Mitglieder des 
Jugendorchesters Offenburg-Ortenberg mitwirken dürfen. 
  
Nach den Zusatzterminen für die Vordirigate gönnen wir uns 
am 29. Dezember eine Probepause, bevor sich das Gesam-
torchester zur ersten Probe im kommenden Jahr am 5. 
Januar 2024 um 20 Uhr trifft. 
  
 

Dingeli-Spättle-Zunft Ortenberg e.V.
www.narrenzunft-ortenberg.de

Weihnachtswünsche 2023 
Der Spättlerat wünscht allen Mitgliedern, Freunden, Spon-
soren der Dingeli Spättle Zunft Ortenberg und der gesamten 
Einwohnerschaft ein erholsames, besinnliches und ruhiges 
Weihnachtsfest, sowie einen gesunden Rutsch in‘s neue 
Jahr 2024. 
  
 

Fasentgemeinschaft
Freies Montenegro 1907/65 e.V.
Bachbrägel Montenegro

SCHÖNE WEIHNACHTSFEIERTAGE! 
  
Wir wünschen all unseren Mitgliedern, deren Familien und 
der gesamten Ortenberger Einwohnerschaft ein schönes, 
besinnliches Weihnachtsfest 2023. Genießt die Feiertage 
und die Zeit bis zum Jahreswechsel. 
  
S’geht dagegen! 
  
Und wer noch ein kleines ‚Last-Minute‘ Geschenk braucht: 
Der Vorverkauf für unser großes Bachbrägeljubiläum hat 

begonnen. Die Karten bekommt ihr in beiden Bäckerei 
Lang, Filialen in Ortenberg, sowie im Fahrrad Ortenberg. 
  
Montenegrinische Grüße 
Vogt & Rath 

 

Handwerk & Gewerbe Ortenberg e.V.

FFrroohhee FFeessttttaaggee
und ein gutes neues Jahr 2024
in bester Gesundheit und voller

Zuversicht und Zusammenhalt wünscht

Handwerk & Gewerbe Ortenberg

Ortenberg entdecken!

Frauengemeinschaft Ortenberg

Weihnachtsgrüße
Frohe Weihnachten und für das Jahr 2024 alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit und Gottes Segen wünschen wir unseren 
Mitgliedern und ihren Familien, sowie der ganzen Gemeinde.
Das Team der Frauengemeinschaft 

Winterwanderung
Das neue Jahr beginnen wir am Donnerstag, 19.01.2024 mit 
unserer Winterwanderung.
Bitte Termin vormerken. 
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Frauen-Treff Ortenberg e.V.

Wünsche zu Weihnachten und Neujahr
Wir wünschen allen unseren Mitgliedern und ihren Familien, 
sowie der gesamten Einwohnerschaft von Ortenberg geseg-
nete und friedvolle Weihnachten und für das Jahr 2024 alles 
Gute, vor allem Gesundheit. 
 

N 

Homepage: 
www.narrenmuseum-ortenberg.de 
www.museums-geschichtsverein-ortenberg.de 
  

Weihnachtswünsche 

Wir 
wünschen 
von Herzen 

fröhliche Weihnachten 
mit 

lieben 
Menschen und 

glücklichen Momenten. 
  

Rückblick Fotokalender 2024 Aktion 
Herzlichen Dank an Alle für die tolle Unterstützung unserer 
Fotokalender Aktion – sie war wieder ein voller Erfolg. 
Ein besonderer Dank geht an Roger Lindner für die Gestal-
tung und die herrlichen Bilder unserer Heimat Gemeinde im 
Fotokalender 2024, sowie an die Ortenberger Geschäfts-
leute für den Verkauf. 
  

Öffnungszeiten des Narrenmuseums beachten 
Das Ortenberger Narrenmuseum ist immer am 1. Sonntag 
des Monats von 14-16 Uhr für Sie geöffnet! Also wieder am 
Sonntag, 7.1.24 usw. 
Gruppenführungen sind auf Anfrage möglich. Einfach per 
Mail: kontakt@narrenmuseum-ortenberg.de oder 0172 
8138307 einen Termin anfragen. 
  

Sanierung Altes Schulhaus – Fensterladen Aktion 
Die Sanierungsmaßnahmen für das Alte Schulhaus starten 
2024. Die Fensterläden wollen wir über eine Spendenaktion 
finanzieren. Die Aktion läuft super – vielen Dank für die zahl-
reichen Spender und Unterstützer. 

Die Frontseite ist bereits komplett ausgebucht. Auf der 
rechten Gebäudeseite sind aktuell noch 2 Fensterläden frei. 
Alle Details dazu sind im nachfolgenden Flyer zu finden oder 
auf unserer Homepage. Bei Fragen bitte gerne ein Vorstands-
mitglied ansprechen. Wir freuen uns natürlich sehr über 
weitere Fensterladen – Spender. 
  
  
  

 

CDU

Weihnachtswünsche 2023 
  
Liebe Ortenbergerinnen und Ortenberger, 
tja, genau vor einem Jahr hatten wir uns gewünscht, dass 
das Jahr 2023, nach dem multiplen Krisenjahr 2022, besser 
wird und wir insgesamt aus dem Krisenmodus heraus-
kommen. Doch unser Wunsch nach Frieden und mehr Mitei-
nander in der Welt wurde nicht erhört. Stattdessen gibt es 
weiterhin Krieg in der Ukraine und die neuen Kriegshand-
lungen in Israel beschäftigen die ganze Welt und lassen sie 
scheinbar auseinanderdriften. Die Meinungen darüber 
werden auch in Deutschland teils aggressiv von Fundamen-
talisten beider Seiten auf Deutschlands Straßen ausge-
tragen, was uns fassungslos macht. In Deutschland strengt 
sich die Regierung unterdessen an, von einem Fettnäpfchen 
ins andere zu hopsen und insgesamt macht sich eine Poli-
tikverdrossenheit breit. 
  
Dagegen sehen wir in Ortenberg, dass es miteinander geht, 
dass man miteinander etwas bewegen kann und dass wir 
hier, trotz unterschiedlicher Auffassungen, gemeinsam in 
die gleiche Richtung, nämlich nach vorne in die Zukunft und 
für Ortenberg gehen können. Dies gilt in besonderer Weise 
für die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Fraktionen 
im Gemeinderat, die Zusammenarbeit mit der Gemeindever-
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Ihre Ortenberger CDU-Fraktion

Matthias Buggle, Dagmar Höfler-Dietz, Matthias Kiefer,
Michael Riehle, Annette Sieferle, Georg Sieferle, Kilian Vollmer
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waltung, aber auch die Zusammenarbeit mit den Vereinen 
und Vereinigungen in Ortenberg. 
  
Am deutlichsten wurde dies beim Besuch unserer Regie-
rungspräsidentin, Bärbel Schäfer, am 06.12.2023, in Orten-
berg. Bürgermeister Markus Vollmer präsentierte bei diesem 
Termin alle Maßnahmen im Sanierungsgebiet Ortenberg seit 
Eröffnung der Umgehungsstraße 2018. Dabei stand neben 
der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt, der Umsetzung einer 
neuen U3-KiTa am Dorfplatz und der Planung für die neue 
Grüne Mitte Ortenbergs auch die große Beteiligung der 
Ortenberger Einwohner/innen, die in die Planungsphasen 
mit einbezogen waren, im Fokus. Die Regierungspräsidentin 
zeigte sich beeindruckt und nannte die Einbeziehung der 
Ortenberger Einwohnerschaft in alle Planungen geradezu 
vorbildlich und versprach ihre Unterstützung für weitere 
Projekte in der Zukunft. 
  
Und wenn nun im nächsten Jahr durch die Kommunalwahl 
in Ortenberg die Karten im Gemeinderat neu gemischt 
werden, wünschen wir uns, dass dieser Weg der konstruk-
tiven, wertschätzenden und ergebnisorientierten Zusam-
menarbeit zwischen Gemeinderat, Gemeindeverwaltung 
und Einwohnerschaft fortgesetzt wird.  
  
Herzlichen Dank deshalb an die Mitglieder aller Fraktionen 
im Gemeinderat, den Mitarbeiter/innen der Gemeindever-
waltung und natürlich Bürgermeister Markus Vollmer, der 
nicht zuletzt mit seinen Ideen und Visionen bisher der Motor 
für die tolle Entwicklung Ortenbergs war bzw. immer noch 
ist. Unser Dank gilt aber auch den überaus engagierten 
Teams in unserer Kindertagesstätte St. Elisabeth und in 
unserer Von-Berckholz-Schule für ihren täglichen Einsatz 
zum Wohle unserer Kinder. Nicht vergessen wollen wir aber 
auch die zahlreichen Mitglieder von SoNO und allen Ehren-
amtlichen in unseren Ortenberger Vereinen: Danke für ihr 
großes Engagement zum Wohle der Einwohner/innen Orten-
bergs. 
  
Ein herzliches Dankeschön geht am Schluss an Sie alle in 
Ortenberg, dass Sie uns in unserer Arbeit im Gemeinderat 
durch Vorschläge und Ideen, aber auch durch konstruktive 
Kritik unterstützen. 
  
Wenn Sie Lust haben, selbst im Gemeinderat aktiv tätig zu 
sein, dann sprechen Sie uns bitte im Hinblick auf die 
Kommunalwahl 2024 an. Am 9. Juni 2024 wird gewählt! 
  
Wir wünschen Ihnen ein frohes und entspanntes Weih-
nachtsfest und stellen unsere Wünsche auch dieses Jahr 
unter das Motto: Ein bisschen mehr Füreinander für ein 
großes mehr Miteinander!  
  
CDU-Fraktion Ortenberg 
CDU-Ortsverband Ortenberg 

 

Bürger für Ortenberg/SPD

“Bürgergespräch“ - Herzliche Einladung 
Liebe Ortenbergerinnen und Ortenberger! 
zur Vorbereitung der kommenden Gemeinderatswahl trifft 
sich die Bürgerliste „Bürger für Ortenberg/SPD am 9. Januar 
um 19.00 Uhr im „Fantasy“ zu einer lockeren Gesprächsrunde. 
Kommunalpolitisch Interessierte sind herzlich eingeladen in 
ungezwungener Atmosphäre das Gespräch zu führen. Mit 
der Zukunft unserer Gemeinde im Blick, wollen wir über ihre 
Chancen und unsere Ideen ins Gespräch kommen. 
Zu diesem Gedankenaustausch laden wir alle Interessierten 
ganz herzlich ein. 
Wir freuen uns auf einen interessanten Abend. 
Für die Gemeinderatsfraktion „Bürger für Ortenberg/SPD“ 
Paul Bahr
Fraktionssprecher 

Ihr lokaler Werbepartner
für Handel, Handwerk und Gewerbe.
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Begegnung mit unseren
Sternsingern!
Wir gehen zusammen neue Wege…
Wie jedes Jahr bringen auch im Jahr 2024 Kinder und Jugendliche
den Segen zu uns nach Ortenberg und sammeln dabei für die
größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder in Amazonien.
Nutzen Sie mit uns die Begegnung der Sternsinger auf eine
ganz neue Art und Weise in einem anderen Rahmen.
Die Sternsinger werden am Freitag, den 5 Januar ab 17:00 Uhr
an verschiedenen Orten in Ortenberg gleichzeitig den Segen
zu Ihnen bringen.
Wir freuen uns auf Sie und auf Ihre tatkräftige Unterstützung
bei der Spendenaktion:

„Kinder sammeln für Kinder“

Ablauf am 5. Januar 2024 und die Treffpunkte *

17:00 Uhr Vogtskeller in Käfersberg, alter Bahnhof in der Hauptstraße und beim
Seniorenzentrum Sternenmatt/Storchennest

17:45 Uhr Im Muhrfeld/Eschbachstraße und unterer Schulhof von Berckholtzschule

18:00 Uhr Im Weizenfeld (Wendekreisel)

19:00 Uhr Gemeinsames Zusammenkommen aller Sternsinger-Gruppen auf dem
Rathausplatz

* An jedem Treffpunkt wird gesungen und Sie können den Tür-Segen oder Kreide mit nach
Hause nehmen.

Ablauf am 6. Januar 2024

10:30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst mit den Sternsingern in der Pfarrkirche
Sankt Bartholomäus.

Anschließend gehen die Sternsinger auf Wunsch gerne zu Ihnen nach Hause um den Segen
zu bringen.
Bitte melden Sie sich mit dem beiliegenden Formular an oder kontaktieren Sie uns über das 
Pfarrbüro 0781-32173 oder vom 02.bis 04.Januar 2024 bei Veronika Wagner 0781-9484520. 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 
Besuch der Sternsinger Ortenberg – Anmeldung 
 
Ich wünsche den Besuch der Sternsinger Ortenberg am 
 
 
Samstag, den 6.Januar 2024  
 
Nach dem Gottesdienst bis zum Abend 
 
Name: ___________________________________________ 
 
Straße: __________________________________________ 
 
Telefon: _________________________________________ 
 
 
 
Bitte im Pfarrbüro Ortenberg bis spätestens Sonntag den 31.12.2023 abgeben 
(Briefkasten). 
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Schwarzwaldverein Zell-Weierbach 

Nordic Walking beim Schwarzwaldverein
Der „Schwarzwaldverein Zell-Weierbach e.V.“ unternimmt 
am 23.12.2023  eine Nordic-Walking-Tour. Der Beginn ist um 
08:00 Uhr, Dauer ca. 2 Stunden im Zeller-Wald. Treffpunkt ist 
am Vereinsheim „Walensteinhütte“ in Offenburg – Zell-
Weierbach. Eine verbindliche Anmeldung ist beim Walking-
Trainer / Wanderführer vorher zwingend erforderlich: 
Andreas Brucksch, Mobil: 0157 56185817 oder per e-mail: 
andreas-brucksch@swv-zell-weierbach.de. Gäste sind 
herzlich willkommen.

Euer Schwarzwaldverein im „Offenburger Rebland“.

Unser Motto: Mitglieder gewinnen, Zukunft im Schwarz-
waldverein Zell-Weierbach gestalten.
Neue und alte Freunde treffen! Mach mit, bleib fit!

Mehr: www.swv-zell-weierbach.de

 

 
Fachstelle Sucht Offenburg 

Kurs „Weniger Alkohol – mehr Gesundheit!“ 
In der bwlv Fachstelle Sucht in Offenburg startet am Mitt-
woch, 31. Januar 2024 um 17:00 Uhr der Kurs „Weniger 
Alkohol – mehr Gesundheit!“. Neben den bewährten absti-
nenzorientierten Behandlungsangeboten richtet sich dieser 
Kurs an Menschen, die ihren Alkoholkonsum reduzieren 
möchten. Das Angebot findet in Offenburg in der Graben-
allee 5 statt und wird von den meisten Krankenkassen bezu-
schusst. Infos und Anmeldungen unter 0781 9193480. 
 

SKM-Gruppe Gengenbach
www.skm-ortenau.de
www.kath-vorderes-kinzigtal.de

Rechtliche Betreuung, das ist persönliche Vertretung und 
Hilfe bei kranken, pflegebedürftigen und behinderten 
Menschen - bestellt durch das Amtsgericht. Ehrenamtlich 
und sozial engagierte Menschen sind bei uns im SKM-
Ortenau e.V. vor Ort aktiv – mit ihrem kompetenten und 
verlässlichen Einsatz stehen sie diesen Menschen bei. 
  
Haben wir Ihr Interesse geweckt und Sie möchten mehr 
darüber erfahren? – dann fragen Sie an bei Herrn Heribert 
Frei, SKM-Gengenbach, Tel. 07803 5868 oder bei der 
Geschäftsstelle des SKM-Ortenau e.V., Betreuungsverein in 
Offenburg unter 0781 990993-12, Frau Ingrid Isen – www.
skm-ortenau.de 
  
Gerne können auch Familienangehörige, die eine Familien-
betreuung führen sich unserer SKM-Gruppe anschließen. 
  
  

FWE Spoleto e.V.

Sa. 23.12.2023  Vorabendmesse zum 4. Advent   um 19.00 
Uhr in der Assisi-Kapelle 

So.24.12.2023 Christmette um 19.00 Uhr in der Assisi-
Kapelle   

Mo.25.12.2023 Festgottesdienst um 10.30 Uhr in der Assisi-
Kapelle  

Di.26.12.2023 Eucharistiefeier um 10.30 Uhr in der Assisi-
Kapelle  

Auskunft:  Haus La Verna, Spoleto e.V., Auf dem Abtsberg 
4a, 77723 Gengenbach, Tel: 07803 / 601 445, E-Mail: info@
spoleto-gengenbach.de, Website: www.spoleto-gengen-
bach.de 
  
 

Profitieren Sie mit Ihrer
Prospektbeilage von der
hohen Akzeptanz und
Glaubwürdigkeit unserer
Amtlichen Nachrichtenblätter.

Mit uns sprechen Sie Ihre
Kunden direkt an und das
nahezu ohne Streuverluste.

Kontaktieren Sie uns unter:

07 81 / 504 - 14 56

07 81 / 504 - 14 69

anb.anzeigen@reiff.de

Erreichen Sie
mit Ihren Prospektbeilagen

die Ortenau!
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Pfarrgemeinde St. Bartholomäus Ortenberg

Gottesdienstordnung für die Zeit vom 23.12. bis 
31.12.2023   

Sonntagvorabend, 23. Dezember - 4. Adventssonntag - 
ADVENIAT-Kollekte 

18.30  Eucharistiefeier, Hl. Dreifaltigkeit Ohlsbach  
Vorabendgottesdienst zum 4. Advent 

18.30  Eucharistiefeier, St. Georg Berghaupten  
Vorabendgottesdienst zum 4. Advent 

  
Sonntag, 24. Dezember - ADVENIAT-Kollekte 

10.30 Eucharistiefeier, St. Marien Gengenbach 
16.00 Kinderkrippenfeier, St. Georg Berghaupten 
16.30  Kinderkrippenfeier,  St. Bartholomäus Ortenberg, 

für Ohlsbach und Ortenberg 
17.00  Familienchristmette, St. Marien Gengenbach 
18.00  Wort-Gottes-Feier zu Hl. Abend „Mittendrin mal 

anders feiern“, Hl. Dreifaltigkeit Ohlsbach 
18.00  Christmette,  St. Bartholomäus Ortenberg 
18.00  Christmette, St. Georg Berghaupten 
22.00  Christmette, St. Marien Gengenbach 
  

Montag, 25. Dezember - Weihnachten - ADVENIAT-
Kollekte 

  9.00  Eucharistiefeier, St. Bartholomäus Ortenberg 
  9.00  Eucharistiefeier, St. Georg Berghaupten 
  9.45  Eucharistiefeier, Heimkirche Fußbach 
10.30  Eucharistiefeier, Hl. Dreifaltigkeit Ohlsbach mitge-

staltet vom Kirchenchor 
10.30  Eucharistiefeier, St. Marien Gengenbach mitge-

staltet vom Chor St. Marien 
18.00  Feierliche Weihnachtsvesper, St. Marien Gengen-

bach 
  

Dienstag, 26. Dezember - Hl. Stephanus 
  9.00  Eucharistiefeier, Hl. Dreifaltigkeit Ohlsbach mitge-

staltet vom CHORwerk Ohlsbach 
10.30  Eucharistiefeier,  St. Bartholomäus Ortenberg 

10.30  Eucharistiefeier, St. Georg Berghaupten 
10.30  Eucharistiefeier, St. Marien Gengenbach 
10.30  Gottesdienst, Storchennest-Atrium Ortenberg 
  

Sonntagvorabend, 30. Dezember - Fest der heiligen 
Familie 

17.30  Beichte, St. Marien Gengenbach 
18.30  Eucharistiefeier, St. Martin Gengenbach 
18.30  Weihnachtliche Abendmusik vor der Lichterwald-

krippe, St. Georg Berghaupten 
  

Sonntag, 31. Dezember 
  9.00  Eucharistiefeier, St. Georg Berghaupten 
10.30  Eucharistiefeier, Hl. Dreifaltigkeit Ohlsbach 
17.30  Dankandacht,  St. Bartholomäus Ortenberg, 

Andacht zum Jahresschluss 
17.30  Eucharistiefeier, St. Marien Gengenbach, mit Te 

Deum und eucharistischem Segen 
  

Montag, 1. Januar - Maria, Gottesmutter 
10.30  Eucharistiefeier,  St. Bartholomäus Ortenberg 
10.30  Eucharistiefeier, St. Marien Gengenbach 
18.00  Eucharistiefeier, St. Georg Berghaupten 
  

Aus dem Leben der Kirchengemeinde 
Pfarrblatt unserer Kirchengemeinde Vorderes Kinzigtal St. 
Pirmin 
An Weihnachten erscheint das neue Pfarrblatt. Es liegt in 
der Kirche für Sie auf und kann auf unserer Internetseite 
www.kathvk.de gelesen und heruntergeladen werden. Das 
neue Pfarrblatt enthält aktuelle Informationen aus der 
Kirchengemeinde mit ihren Pfarreien. 
  
Weihnachtsgrüße 
Wir laden Sie herzlich zu den verschiedenen Weihnachts-
gottesdiensten in unserer Kirchengemeinde ein. 
Das gesamte Team der Kirchengemeinde Vorderes 
Kinzigtal St. Pirmin wünscht Ihnen und Ihrer Familie frohe 
und gesegnete Weihnachten und ein gesundes neues Jahr 
2024! 
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Öffnungszeiten der Pfarrbüros 
Die Pfarrbüros sind in der Zeit vom 27. Dezember 2023 bis 
einschließlich 05. Januar 2024 wegen der Jahresschlussar-
beiten geschlossen. Das Pfarrbüro in Gengenbach ist 
während dieser Zeit telefonisch und per E-Mail erreichbar. 
Wir bitten um Beachtung. 
  
Herzliche Einladung zum Gottesdienst „Mittendrin mal 
anders feiern“ 
„Die Krippe, in die sich Gott legt, ist unser Leben!“ In der 
Wortgottesfeier zum Heiligabend steht diese Botschaft im 
Mittelpunkt. Musikalisch wird der Gottesdienst mitgestaltet 
von Ulrike Neff und Matthias Bruder. Feiern Sie mit uns 
Weihnachten „mittendrin mal anders“ am 24. Dezember um 
18.00 Uhr in der Pfarrkirche Hl. Dreifaltigkeit in Ohlsbach. 
Herzliche Einladung! 
  
Ökumenisches Taizégebet im Hermann-Maas-Gemeinde-
zentrum 
Der ökumenische Taizékreis der katholischen Kirchenge-
meinde Vorderes Kinzigtal St. Pirmin und der evange-
lischen Kirchengemeinde lädt ein zum Taizégebet am 
Freitag, 29. Dezember 2023, um 20.00 Uhr, im Hermann-
Maas-Gemeindezentrum in der evangelischen Kirche in 
Gengenbach. Damit das Gebet so von den Liedern 
getragen wird, wie man es aus Taizé kennt, werden die 
mehrstimmigen Gesänge immer vor dem Gebet eingeübt. 
Herzlich willkommen sind alle, die gern singen oder auch 
ein Instrument spielen. Einsingen ist ab 19.00 Uhr.  
GEBET – GESANG – STILLE – AUSZEIT - ÖKUMENE 
Wenn es dir gut tut, dann komm! 
  
Weihnachtliche Abendmusik vor der Lichterwaldkrippe 
Berghaupten 
Am Samstag, 30. Dezember, um 18.30 Uhr sind alle zu einem 
Konzert in die Pfarrkirche St. Georg nach Berghaupten 
eingeladen. Vor der großen Lichterwaldkrippe darf man 
staunen und auf weihnachtliche Musik lauschen. Mitwir-
kende vor der imposanten Kulisse der Lichterwaldkrippe 
sind: Hr. Stritzel, keltische Harfe; Diakon Werner Kohler und 
die singenden Hausfrauen Gitarre und Gesang, Wilfried 
Busse und Partnerin Orgel und Violine. 
  
Verstärkung im Seelsorgeteam 
Anfang Januar werden wir im Seelsorgeteam Verstärkung 
bekommen. P. Justine Jose wird als weiterer „Priester der 
Weltkirche“ für unsere Seelsorgeeinheit angewiesen. Er ist 
34 Jahre alt und stammt wie P. Josef aus dem Bundesstaat 
Kerala in Südindien und hat in den letzten Monaten in Frei-
burg intensiv die deutsche Sprache erlernt. Er gehört eben-
falls einer Ordensgemeinschaft an, deren Mitbrüder zum Teil 
bereits hier in der Nähe im seelsorglichen Einsatz sind. Er 
soll neben der Vertiefung der deutschen Sprache die kirch-
liche Situation in Deutschland kennenlernen und sich als 
Kaplan auf einen späteren Einsatz an einer richtigen Plan-
stelle vorbereiten. Er wird sich im neuen Jahr dann persön-
lich vorstellen und an diversen Orten immer wieder mit von 
der Partie sein. Schon heute ein herzliches Willkommen und 
eine gesegnete Zeit hier bei uns im Vorderen Kinzigtal! 
  
Neujahrskonzert mit zwei  
Trompeten und Orgel  
Die katholische Kirchengemeinde Gengenbach lädt wieder 
alle Musikfreunde dazu ein, den ersten Tag des neuen Jahres 
mit einem festlichen Konzert zu begehen. Das traditionelle 
Neujahrskonzert mit Musik für Trompete und Orgel am 
Montag, 1. Januar 2024, in der Stadtkirche St. Marien 
Gengenbach beginnt um 16 Uhr und dauert eine Stunde. Die 
beiden Solotrompeter sind Stefan Börsig, Oppenau und 

Yidan Chang, derzeit Master-Studentin im Fach Trompete 
an der Musikhochschule Freiburg. Sie werden von Bezirks-
kantor Matthias Degott an der historischen Schwarz-Orgel 
begleitet. Auf dem Programm stehen Werke von Aldrovan-
dini, Bach, Franceschini u.a. 
Karten im Vorverkauf sind erhältlich in der Buchhandlung 
Richter Gengenbach (Telefon: 07803-3758). Die Abendkasse 
öffnet eine Stunde vor Konzertbeginn. 
  
Segnungsgottesdienst für Kinder und Familien am Dreikö-
nigstag 
„Kinder“ und „Familie“ stehen im Mittelpunkt unserer 
Aufmerksamkeit über die weihnachtlichen Festtage. Wir 
staunen nicht nur über das Kind von Betlehem, wir freuen 
uns auch über alle Kinder, die uns geschenkt und anvertraut 
worden sind. Darum laden wir zu einem eigenen Segnungs-
gottesdienst für Kinder und Familien am Nachmittag des 
Dreikönigstages nach Berghaupten ein (06. Januar 2024, 
Beginn um 16.30 Uhr). Vor der prächtigen Kulisse der 
berühmten Lichtwaldkrippe dürfen unsere Kinder und ihre 
Familie einen ganz persönlichen Segen empfangen. 
  
Röm. Kath. Kirchengemeinde Vorderes Kinzigtal St. Pirmin 
Pfarrgemeinde St. Bartholomäus, Ortenberg, Offenbur-
gerstr. 13
Telefon: Nr. 0781/32173 FAX Nr. 0781/9483509
e-mail: ortenberg@kathvk.de 
www.kath-vorderes-kinzigtal.de 
www.instagram.com/stpirmin
www.facebook.com/SEVorderesKinzigtal 

Erwin Schmidt, Pfarrer – Tel. 07803/2274 – E-Mail: erwin.
schmidt@kathvk.de
Kaplan P. Josef Mandy, Tel. 07803 / 966 96 21 - E-Mail: 
josef.mandy@kathvk.de 
Pfarrer Roland Rettenmaier, Kooperator, Tel. 0781/32173 o. 
07803/8051140 – E-Mail: roland.rettenmaier@kathvk.de
Gemeindereferent Achim Schell, Tel. 07803/601227 - 
E-Mail: achim.schell@kathvk.de
Pastoralreferentin Sonja Schelbert Tel. 07803/966 96 26 - 
E-Mail: sonja.schelbert@kathvk.de
Gemeindereferentin Brigitte Stertz, Tel. 07803/966 96 24- 
E-Mail: brigitte.stertz@kathvk.de 
Pastoralassistentin  Rebecca Kopřivová,  Tel. 07803/966 
96 22 – E-Mail: rebecca.kopřivová@kathvk.de 

Öffnungszeit:  Donnerstag von 15.00 – 18.00 
Uhr. 
Telefonisch ist das Pfarrbüro Gengenbach zu folgenden 
Zeiten erreichbar: 
 Montag – Freitag: 08.30 Uhr – 12.30 Uhr 
 Dienstag – Donnerstag: 14.00 Uhr - 16.30 Uhr 
  

In dringenden seelsorgerlichen Notfällen: Rufnummer: 
0151 1006 4136 
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 Ev.Pfarramt der Auferstehungsgemeinde
 
Freitag, 22.12.2023 
16.00 Uhr Flötenkreis  

Sonntag, 24.12.2023 
15.30 Uhr  Familiengottesdienst (Godi-Team); Auferste-

hungskirche  
17.00 Uhr  Christvesper (Präd.in Meiler-Taubmann); Bühl-

wegkirche  
17.30 Uhr  Christvesper mit dem Offenburger Posaunen-

chor (Pfr. Bordne); Auferstehungskirche  

Montag, 25.12.2023 
10.00 Uhr  Zentraler Weihnachtsfestgottesdienst der 

Kirchengemeinde Offenburg mit alkoholfreiem 
Abendmahl (Pfrin. Ahrnke); Auferstehungskirche

Samstag, 31.12.2023 
17.00 Uhr  Jahresschlussgottesdienst mit alkoholfreiem 

Abendmahl (Pfr. Ahrnke); Auferstehungskirche

Sonntag, 01.01.2024 
18.00 Uhr  Zentraler Gottesdienst der Kirchengemeinde 

Offenburg in der Stadtkirche (Wellhöner), kein 
Gottesdienst in der Auferstehungsgemeinde  

Auszeit im Advent
ökumenische Abendandachten.

Zur Ruhe kommen, miteinander innehalten.
Impulsen lauschen.
Adventliche Lieder singen.
Auftanken.

Termine und Orte:
Di., 05. Dez., 18.30 Uhr, ev. Auferstehungskirche
Di., 12. Dez., 18.30 Uhr, kath. Dreifaltigkeitskirche
Di., 19. Dez., 18.30 Uhr, ev. Auferstehungskirche
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Ende des redaktionellen Teils

Förderverein des

VOLKSBANK IN DER ORTENAU
IBAN DE62 6649 0000 0013 8554 04
SPARKASSE ORTENAU
IBAN DE68 6645 0050 0000 0500 55

WWW.KINDERHOSPIZDIENST-ORTENAU.DE

KINDERN
LACHEN
SCHENKEN DEINESPENDEHILFT!

Ortenberger Str. 30
77654 Offenburg

Tel. 0781/9555-0
info@cas-end.de

Inhaber: Patrik End

Das City Auto Service-Team
wünscht allen ein frohes Fest
und gute Fahrt im neuen Jahr!

Lesespaß für die ganze Familie!
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GESCHENK-IDEEN
zum Weihnachtsfest
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RistˉReisen

Tullastraße 7  79341 Kenzingen Tel. 07644 / 227 info@rist-reisen.de

Zubringer-
Dienst

Tullastraße 7  79341 Kenzingen Tel. 07644 / 227 info@rist-reisen.de
Tullastraße 7  79341 Kenzingen Tel. 07644 / 227 info@rist-reisen.de
Tullastraße 7  79341 Kenzingen Tel. 07644 / 227 info@rist-reisen.de

10.02. – 17.02.24 8 Tg. Abano – Venedig Kur 1.375,– €
03.03. – 11.03.24 9 Tg. Frühling auf Mallorca 1.985,– €
14.03. – 21.03.24 8 Tg. Leipzig –Weimar – Erfurt 1.625,– €
24.03. – 30.03.24 7 Tg. Provence – Marseille und Arles 1.765,– €
25.03. – 04.04.24 11 Tg. Apulien mit Matera 1.845,– €
08.04. – 12.04.24 5 Tg. Lago Maggiore 1.195,– €
14.04. – 18.04.24 5 Tg. Tulpenblüte in Holland 995,– €
21.04. – 28.04.24 8 Tg. Wien 1.785,– €
02.05. – 08.05.24 7 Tg. Apfelblüte in der Normandie 1.495,– €
04.05. – 17.05.24 14 Tg. Kreta mit Bus und Schiff 2.685,– €
12.05. – 19.05.24 8 Tg. Rioja –Wein und Kultur 1.570,– €
05.06. – 10.06.24 6 Tg. Comer See 1.325,– €

12.03. – 16.03.24 5 Tg. Saisoneröffnung an den Lago Maggiore 699,– €
12.04. – 16.04.24 5 Tg. Frühling an Blumenriviera/ Côte d´Azur 695,– €
04.05. – 09.05.24 6 Tg. Frühlingsreise an den malerischen Gardasee 825,– €
12.05. – 15.05.24 4 Tg. Weinland Mosel 599,– €
26.05. – 30.05.24 5 Tg. Eine Reise ins Erzgebirge 725,– €
10.06. – 13.06.24 4 Tg. Vogtland undWestböhmisches Bäderdreieck 575,– €
20.06. – 23.06.24 4 Tg. Die Eifel und das Siebengebirge 565,– €
27.06. – 30.06.24 4 Tg. Frauenreise ins Zillertal 556,– €
05.07. – 07.07.24 3 Tg. Fahrt ins Blaue 449,– €
06.07. – 10.07.24 5 Tg. Juwelen des Loiretals 825,– €
14.07. – 19.07.24 6 Tg. Mecklenburgische Seenplatten – Usedom & Rügen 899,– €
21.07. – 24.07.24 4 Tg. Naturpark Altmühltal 555,– €
Wirwünschen unseren Kunden froheWeihnachten und ein gutes neues Jahr 2024!
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perfect-living.de

Informationen zur Vermietung

0781- 92 417 2
78ORTENBERG:

Noch wenigeWohnungen in attraktivem Neubau zu vermieten!
55 – 97 m2 ||

enige
mit TG-Stellplätzen || ab Februar 2024

AM KANZLEIHOF

Allg. Mediziner mit Familie sucht
Einfamilienhaus mit Garten in Offenburg

+ 10 km im Umkreis zum Kauf,
über Postbank Immobilien GmbH,
der Makler der Deutschen Bank

Tel.: 0781 9200 - 16

Immobilien
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Tipps

Veranstaltungs

Industriestraße 7
77656 Offenburg-Elgersweier

Tel. 0781 /53993

www.fensterbau-bross.de

● Fenster ● Türen

● Markisen ● Rollläden

● Plexiglasplatten

Besuchen Sie
unsere Ausstellung!

Wir wünschen allen
frohe Weihnachtenfrohe
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Sonderseiten in den Amtlichen Nachrichtenblättern
12.01. Immobilien Anzeigenschluss, 08.01. 12.00 Uhr

19.01. Fit, schön und gesund Anzeigenschluss, 15.01. 12.00 Uhr

19.01. Handwerk & Industrie, Mitarbeiter gesucht Anzeigenschluss, 15.01. 12.00 Uhr

26.01. Im Alter gut versorgt Anzeigenschluss, 22.01. 12.00 Uhr

Möchten Sie Ihr Unternehmen auf diesen Seite/n präsentieren?

Wir beraten Sie gern.
Telefon 07 81 / 504 -1456 · anb.anzeigen@reiff.de



29

Jetzt mehr
erfahren:

Jetzt alles andere knicken und Karriere
beim Verpackungsexperten machen!

Packen Sie Ihre Karriere an!

Wir suchen für unseren Standort in Biberach m/w/d

• Maschinenführer Druck • Produktionsmitarbeiter Farblabor
• Maschinenführer Kaschieren • Key Account Manager
• Maschinenführer Kleben Verkauf Verpackungen
• Maschinenführer Stanzen • Online Marketing Manager
• Produktionshelfer • HR Payroll Spezialist
• Logistikmitarbeiter • Automatisierungs-/Elektrotechniker

karlknauer.de/karriere personal@karlknauer.de karlknauerkarriere

Stellenmarkt
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Wir suchen Verstärkung

Seit 1954

Die Firma Oehler ist bereits seit über 65 Jahren führender Hersteller
im Bereich Agrartechnik. Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir
an unserem Standort in 77652 Offenburg-Windschläg:

...
QUALIT

ÄT UND INNOVATION

Interessiert an einer krisensicheren Stelle?!
- Dann senden Sie Ihre Bewerbung an Frau Yvonne Oehler

Oehler Maschinen Fahrzeugbau • Windschläger Straße 105-107 • 77652 enburg
Tel: 0781 / 9139-19 • E-Mail: y.oehler@oehlermaschinen.de • www.oehlermaschinen.de

Mitarbeiter Empfang (m/w/d)

Wir suchen
Verstärkung!

DieGemeindeBerghauptensucht zum
nächstmöglichenZeitpunkteine

Angestellte fürdasBürgerbüro (m/w/d)
inVollzeit

Für Fragen zum Verfahren steht Ihnen Frau
Sommerfeld telefonisch (07803 / 9677-45) oder per
E-Mail (annette.sommerfeld@berghaupten.de)
gerne zur Verfügung. Weitere Informationen auf:
www.berghaupten.de.

Stellenmarkt
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Unser
Wein

mit der Sonne gekeltert.
Trauben reifen in der Sonne. Um aus den Trauben guten Wein
zu machen, brauchen wir Energie. Diese Energie liefert uns
auch die baden-württembergische Sonne.
Wein von hier mit Energie von hier.

Wir alle machen
Erneuerbare zur Tradition.

ORTENAU

T +49 (0)781 93 99 97 00
Kreuzkirchstr. 11 | 77652Offenburg

engelvoelkers.com/ortenau

Kostenlose Marktpreiseinschätzung.
Jetzt Immobilienwert erfahren.

GUTSCHEIN
für eine unverbindliche und
marktgerechte Bewertung

Ihrer Immobilie

Christian Schmeichel

Landgasthaus

…die Badische Küche
Hauptstr. 28, 77799 Ortenberg, 0781/36711

www.krone-landgasthaus.de

Täglich ab 11.30 Uhr
durchgehend warme Küche!
Mittwochs erst ab 17 Uhr geöffnet.

Weiterhin Gerichte zum Mitnehmen.

W
ild
!

Unseren Gästen wünschen
wir zum Weihnachtsfest
besinnliche Stunden.

Silvester: Traditionelles
Brezelwürfeln ab 11 Uhr

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
0 39 44 - 3 61 60 · www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter AmWasserturm

Hildastraße 69
77654 Offenburg
hilda.apo@pharma-online.de
Tel.: 0781-38838

Die Auflösung zu diesem SUDOKU finden Sie in dieser Ausgabe
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Ihr lokaler
Werbepartner

für Handel, Hand-
werk und Gewerbe.

Wir wünschen ein
schönes Wochenende!
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ALLES AUS EINER HAND

Wir verstärken unser Team in den Bereichen

Prüfung nach DGUV V3 von Maschinen und Anlagen

Fertigung und Montage von Schaltschränken und Anlagen

SPS Programmierung mit Siemens TIA Portal

Elektrokonstruktion mit ePlan P8 für Automatisierung

Vertrieb und Projektleiter im Innen- und Außendienst

Du hast eine Ausbildung oder eine vergleichbare
Qualifikation in einem der Bereiche und möchtest
Dein Engagement und Wissen im Team eines
inhabergeführten Unternehmens einbringen?
Dann bewirb Dich unter bewerbung@elteo.de

Wir bilden aus im Bereich

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

in Teil-
oder
Vollzeit

Jürgen Schmider | Tel.: 07852 93613 30 | Mobil: 0151 148 451 03
Bernhard Honauer | Tel.: 07852 93613 10 | Mobil: 0151 148 451 01
bewerbung@elteo.de | www.elteo.de
elteo elektrotechnik Gmbh & Co.KG | Industriestraße 1 | 77731 Willstätt

Gestalte
Deine

Zukunft!
Starte Deine Karriere in 2024 mit elteo!
Wir freuen uns auf Dich!


